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Stellungnahme des Industrieverbands Agrar (IVA) zur  

Diskussionsgrundlage für die Erarbeitung eines „Zukunftsprogramms Pflan-
zenschutz“ des BMEL  
“Mit nachhaltigem Pflanzenschutz die Ernten der Zukunft sichern und die Abhängigkeit von 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln verringern” 
 

Zusammenfassung 

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) unterstützt die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie (F2F) 
der Europäischen Union, allen voran die Förderung der Biodiversität und die Vorbereitung 
der Landwirtschaft auf den fortschreitenden Klimawandel bei gleichzeitig wachsenden An-
forderungen an die Ernährungssicherung. Zudem bekennt sich der IVA zu den Empfehlungen 
der Zukunftskommission Landwirtschaft (hier vor allem im Hinblick auf die Empfehlungen zu 
Pflanzenschutz), um in Deutschland eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion zu erhalten. Angesichts der steigenden Herausforderungen im Ernte-
schutz – beispielhaft genannt seien immer weniger geeignete Behandlungsmöglichkeiten in 
Folge fortschreitender Wirkstoffverluste, fehlende Alternativen für den politisch gewünsch-
ten Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Innovationsstau, insbesondere 
durch ein nicht auf biologische Pflanzenschutzmittel und Low Risk-Produkte und weitere Al-
ternativen ausgerichtetes Zulassungssystem – begrüßen wir die Pläne des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums (BMEL), die Zukunftsfähigkeit des Pflanzenschutzes zu stärken. 
 
Die vorgelegte Diskussionsgrundlage für die Erarbeitung eines „Zukunftsprogramms Pflan-
zenschutz“ verfehlt in der vorliegenden Form diese Kernziele jedoch durch eine einseitige 
Fokussierung auf ein nicht zielführendes und nicht evidenzbasiertes Pflanzenschutz-Redukti-
onsprogramm. Deutschland beschreitet bereits einen radikalen Reduktionspfad und wird die 
europäischen Zielvorgaben, je nach Zugrundelegung des Referenzzeitraums, mehr als erfül-
len. Großen Handlungsbedarf sehen wir hingegen bei der langfristigen Absicherung des Ern-
teschutzes und in der Innovationsfreundlichkeit des Zulassungssystems für Pflanzenschutz-
mittel, um Alternativen in den Markt zu bringen – beide Punkte werden in der Diskussions-
grundlage des Zukunftsprogramms vernachlässigt, sollten aber zu Schwerpunkten gemacht 
werden. 
 
Zudem sehen wir bei vielen im Entwurf aufgeführten Aspekten ähnliche Ansätze, welche 
über den Entwurf einer Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
(SUR) auf europäischer Ebene hätten umgesetzt werden sollen. Die Position der Bundesre-
gierung zum SUR-Entwurf war stets, dass bisherige Bemühungen bei der Reduktion von 
Pflanzenschutzmitteln ausreichend berücksichtigt werden sollten und Einschränkungen in 
der landwirtschaftlichen Praxis einheitlich in Europa festgelegt werden müssten, um Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden. Als sich das Scheitern der Verordnung im November 2023 
abzeichnete, warnte der IVA bereits davor, dass wir künftig einen Flickenteppich aus Mit-
gliedsstaaten haben, die die Reduktionsziele der Farm to Fork-Strategie energisch umsetzen 
und solchen, die sie verzögern. Wir forderten die Bundesregierung damals auf, dass aus der 
nationalen Umsetzung keine weiteren Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der deut-
schen Landwirtschaft erwachsen. An diese Grundsätze sollte sich das BMEL auch bei einer 
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Ausgestaltung eines nationalen Zukunftsprogramms halten und nationale Einschränkungen 
(ohne Kompensationsmöglichkeiten) streichen. 
 
Die Kernkritikpunkte des IVA am Zukunftsprogramm 

a. Fehlende wissenschaftliche Basis der Reduktionsziele für den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln 

b. Mangelnde Berücksichtigung des bereits stattgefundenen und weiter stattfindenden 
systemischen Verlusts von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen als 
Konsequenz der Zulassungs-VO 1107/2009 

c. Überschätzung der Verfügbarkeit und der Möglichkeiten von Alternativen zu chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln 

d. Unzureichende Fokussierung auf das Potenzial von Innovationen für die Reduktion im 
Pflanzenschutz und fortgesetzte – auch finanzielle – Förderung digitaler Technologien 
sowie der Präzisionslandwirtschaft im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes 

e. Die sich ergebenden Konsequenzen für die Landwirtschaft, insbesondere für den Anbau 
von Sonderkulturen und weitere Anwendungsbereiche (z. B. Forstwirtschaft, Erwerbs-
gartenbau, etc.), aufgrund fehlender Pflanzenschutzmittel als letztes Mittel im Inte-
grierten Pflanzenschutz, wurden nicht ermittelt. 

f. Fehlende Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Ernährungssouveränität (Selbst-
versorgungssicherheit) innerhalb Deutschlands und der EU sowie auf das globale Er-
nährungssystem 

 
Der IVA plädiert dafür, sich für die Erarbeitung eines „Zukunftsprogramms Pflanzenschutz“ 
an den Empfehlungen im Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, den 
Empfehlungen des BVL-Projekts „Pflanzenschutzmittel-Zulassung 2030“ zu orientieren, an-
statt weitere Einschränkungen für die Landwirtschaft zu erlassen. 
 
Die Lösungsvorschläge des IVA 

▪ Politik und Kommunikation zum Pflanzenschutz 

o Realismus in der Debatte zum Pflanzenschutz suchen – Nutzen von Pflanzenschutz-

mitteln betrachten und darstellen 

o Kommunikation zwischen relevanten Akteuren und gemeinsame Umsetzung von 

Handlungsempfehlungen anstreben/fördern (Kooperation statt Ordnungsrecht!) 

 

▪ Wirkstoff- und Produktbewertung von Pflanzenschutzmitteln 

o Harmonisierung auf EU-Ebene aktiv voranbringen. Die Mitgliedsstaaten müssen ihren 

zonalen Bewertungsauftrag bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln erfüllen. 

o Konsequenzen von Wirkstoffverlusten in der EU-Bewertung berücksichtigen. Ein ak-

tuell genehmigter Wirkstoff darf erst dann seine Genehmigung verlieren, wenn eine 

gleichwertige Alternative verfügbar ist. 

o Verbleibende Wirkstoffe sinnvoll mit nicht-chemischen Alternativen kombinieren, bi-

ologische und Low Risk-Produkte verstärkt in zukünftige IPS-Konzepte integrieren 

o Naturstoffe und Biologicals: Guidance-Dokumente und Bewertungspraxis (weiter) an-

passen, um z. B. Naturstoffe und neue Wirkstoffklassen wie RNAi für den Ökolandbau 

und/oder den Integrierten Pflanzenschutz zu erhalten oder verfügbar zu machen 
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▪ Innovation und Digitalisierung  

o Neue Anwendungstechnik in der Zulassung trägt zu Risikominderung bei und verbes-

sert die Akzeptanz der Technik: Berücksichtigung dieser in Risikobewertung und -ma-

nagement 

o Die Umsetzung des digitalen Etiketts (Projekt „AgriGuide”) unterstützen für einfache 

und sachgerechte Anwendung und Dokumentation 

o Datenbereitstellung zwischen Beteiligten gewährleisten und tagesaktuelle Bereitstel-

lung der PSM-Daten über die BVL-Schnittstelle ermöglichen 

o Die Umsetzung sollte harmonisiert auf EU-Ebene durch Unterstützung von bestehen-

den Initiativen, z. B. EUPAF, erfolgen. 

 
Die Position des IVA zum Zukunftsprogramm Pflanzenschutz 

Die vorgeschlagene Diskussionsgrundlage zur Erarbeitung eines Zukunftsprogramms Pflan-
zenschutz soll die Ziele aus der Farm-to-Fork-Strategie (F2F) im Rahmen des europäischen 
Green Deal, die Vorschläge aus dem Abschlusspapier der Zukunftskommission Landwirt-
schaft sowie die Ergebnisse des BVL-Projekts „Pflanzenschutzmittel-Zulassung 2030“ umset-
zen. Ziel der F2F-Strategie sowie der Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland ist 
die Entwicklung eines sozial fairen, gesunden und umweltfreundlichen (nachhaltigen) Le-
bensmittelsystems. 
 
Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) unterstützt nachdrücklich die Ziele dieser beiden 
Initiativen, die Resilienz der Landwirtschaft gegenüber künftigen Herausforderungen wie 
dem Klimawandel zu stärken, die Risiken von Pflanzenschutzmitteln auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt weiter zu reduzieren und die Vielfalt von Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffen für den Integrierten Pflanzenschutz (IPS) zu erhalten. 
 
Im Rahmen des BVL-Projekts „Pflanzenschutzmittel-Zulassung 2030“ wurde sehr klar heraus-

gearbeitet, dass die Anzahl chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe als letz-

tes Mittel im IPS in vielen Bereichen nicht mehr ausreicht und weiter zurückgehen wird. 

Pflanzenschutzmittel gehören zu den am strengsten regulierten Chemikalien überhaupt. Mit 

Inkrafttreten der Zulassungsverordnung 1107/2009 wurden so genannte „cut off“-Kriterien 

für die Neu- und Wiedergenehmigung von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen etabliert, die 

nun ihre Wirkung zeigen, wie z. B. das neue Kriterium ED (endokrine Disruption). Dadurch 

sind die Hürden drastisch gestiegen, was bereits zu einer spürbaren Abnahme in der Verfüg-

barkeit von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen geführt hat und wei-

ter führen wird. 

 
Vor allem im Obst- und Gemüsebau sowie im Sonderkulturbereich, wo der Selbstversor-
gungsgrad in Deutschland sehr gering ist, ist die Situation bereits verheerend. Hier wird mit-
telfristig der Ernteschutz nur noch sehr schwer zu gewährleisten sein. Zudem sehen wir, dass 
die Alternativen wie biologische Pflanzenschutzmittel und Low Risk-Produkte bei weitem 
diese Lücke nicht ausfüllen können, siehe Abbildung 1: 
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Abbildung 1: Entwicklung Wirkstoffvielfalt chemischer und biologischer Wirkstoffe von 1993 bis 2030 sowie 
Anzahl nicht genehmigter Wirkstoffe und Anzahl neu genehmigter Wirkstoffe von 2018 bis 2022. 

 
Die Möglichkeiten zum zielgerichteten Schutz vor Schädlingen, Unkräutern, Krankheiten und 
Virusbefall gehen zunehmend verloren. Immer weniger chemische Wirkstoffe stehen den 
Betrieben zur Verfügung, die gleichzeitig vor wachsenden Herausforderungen stehen: neu 
einwandernde Schaderreger, erschwerte klimatische Bedingungen und eine wachsende 
Nachfrage nach lokal produzierten Lebensmitteln. Gleichzeitig gehen auch biologische Wirk-
stoffe verloren und Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz gelangen nicht rechtzeitig 
zur Marktreife. Daher ist aus Sicht des IVA der starke Fokus auf die Reduktion von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der Diskussionsgrundlage zur Erstellung eines Zu-
kunftsprogramms falsch gesetzt. Denn das Risiko beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
gemessen anhand des europäisch harmonisierten Risikoindikators 1 (HRI1), hat in Deutsch-
land in den letzten Jahren bei konstanten Absatzmengen von Pflanzenschutzmitteln und stei-
genden Erträgen kontinuierlich abgenommen, siehe Abbildung 2: 
 

 
 
Abbildung 2: Entwicklung Harmonisierter Risikoindikator 1 (HRI1) sowie Inlandsabsatz von Pflanzenschutz-
mitteln (t/Jahr) für Deutschland von 2011 bis 2022. Quelle: JKI 2024 

 
Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) sollte den Fokus vielmehr auf die Förderung 
von innovativen Pflanzenschutzverfahren legen. Der Schlüssel zur Lösung dieser Herausfor-
derung ist die Einführung von Innovationen im Pflanzenschutz, technischen Neuerungen so-
wie besseren Ausbildungs- und Beratungsangeboten. Dies beinhaltet beispielsweise auch 
den Zugang zu innovativen Produkten wie resilienten Sorten aus modernen Züchtungsme-
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thoden, Digitalisierungsinstrumenten wie modernen Teilflächen- und Spotapplikationen so-
wie weiteren digitalen Lösungen (bspw. das digitale Etikett, Monitoring- und Prognosesys-
teme), außerdem biologische, Low Risk- sowie RNAi-basierte Pflanzenschutzmittel. Es 
braucht jetzt keine weiteren Verbote und Einschränkungen - vielmehr muss der IPS im Sys-
tem des integrierten Pflanzenbaus ermöglicht und gestärkt sowie die Landwirtschaft bei der 
Umsetzung unterstützt werden. 
 

Stellungnahme des IVA zu Einzelaspekten des Zukunftsprogramms Pflanzen-
schutz 
 

„Was wollen wir?“ 
Zeile 19 – 23: „... Wir wollen die Landwirtschaft dabei unterstützen, weniger chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Auch weil in der Europäischen Union durch die 
in der Verordnung 1107/2009 verankerten strengen Kriterien für die Wirkstoffgenehmi-
gung und Mittelzulassung – zu Recht – immer mehr risikoreiche Produkte vom Markt ver-
schwinden. Wir wollen den Weg für alternative Verfahren ebnen.” 

 
Insgesamt gibt es im Pflanzenbau ca. 5600 verschiedene Interaktionen zwischen Schaderre-
gern und Kulturpflanzen. Für alle diese Interaktionen müssen nach dem Konzept des IPS di-
rekte Bekämpfungsmöglichkeiten mit mehreren Wirkmechanismen (gemäß NAP mind. 3) zur 
Verfügung stehen, um Resistenzen vorzubeugen. Wir gehen davon aus, dass nur für etwa 
2 Prozent dieser Interaktionen biologische Pflanzenschutzmittel oder Low Risk-Produkte zur 
Verfügung stehen. Der Rest ist auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angewiesen. 
Wir befinden uns also bereits in dem Dilemma, dass immer weniger chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel für den IPS zur Verfügung stehen und die Alternativen bei weitem noch 
nicht ausreichen, um die größer werdende Lücke zu füllen. Es muss berücksichtigt werden, 
dass Alternativen häufig sehr spezifisch und weniger wirksam sind als chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel. Trotz der großen Potenziale und des steigenden Bedarfs sind Low Risk-
Wirkstoffe und -Produkte (zumeist Biologicals) in Deutschland bisher nur für vereinzelte An-
wendungsfelder verfügbar. In Deutschland finden bisher erst 9 von 73 genehmigten Low 
Risk-Wirkstoffen in zugelassenen Produkten Verwendung (19 Produkte, Stand 09.04.2024). 
Ohne innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen wie ein praxisgerechtes Zulassungssys-
tem und spezifisch qualifiziertes Behördenpersonal (siehe beigefügtes Positionspapier; 
Anlage 1) wird sich die Lage trotz großer Investitionen auch langfristig nicht verbessern: 
 
Wir unterstützen das BMEL in der Bestrebung, Alternativen den Weg zu ebnen, aber zugleich 
sollte sich das BMEL auch dafür einsetzen, die Wirkstoffvielfalt insgesamt zu erhalten. Es ist 
unbestritten, dass der Werkzeugkasten des Landwirts auch chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel beinhalten muss. Nur auf „nicht-chemische” Alternativen zu setzen wird aus 
Sicht des IVA in eine Sackgasse führen und insbesondere den Anbau von Sonderkulturen ins 
Ausland verlagern. Es müssen Wege gefunden werden, wie innovative Produkte schneller in 
den deutschen Markt kommen können. Die überkonservative (deutsche) Bewertungspraxis 
muss zu einem europäisch abgestimmten Verfahren zurückgeführt werden. Das BMEL muss 
sich verstärkt dafür einsetzen, dass die Harmonisierung der Zulassung auf EU-Ebene weiter 
vorangebracht wird und die Mitgliedsstaaten ihren zonalen Bewertungsauftrag bei der Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln erfüllen. Dabei müssen auch mögliche Konsequenzen von 
Wirkstoffverlusten berücksichtigt werden – verbleibende Wirkstoffe müssen im Sinne des 
IPS sinnvoll mit nicht-chemischen Alternativen kombiniert werden. Für Biologicals müssen 
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die Guidance-Dokumente und Bewertungspraxis (weiter) angepasst werden, um z. B. Natur-
stoffe und neue Wirkstoffklassen wie RNAi für den Ökolandbau und/oder den Integrierten 
Pflanzenschutz zu erhalten oder verfügbar zu machen. 
 

„Was sind unsere nächsten Schritte hin zum Zukunftsprogramm Pflanzenschutz?“ 
Zeile 48 – 51: „... Wichtig ist uns auch, die externen Kosten des Einsatzes von Pflanzen-
schutzmitteln weiter zu internalisieren. Für eine transparente Evaluierung der Maßnah-
men streben wir ein verbessertes Monitoring auf Basis weiterentwickelter Indikatoren an, 
aufgrund derer ein Nachjustieren ermöglicht wird.” 

 
Bei der Zulassung durchlaufen Pflanzenschutzmittel ein detailliertes Verfahren, welches die 
Risiken beim sach- und fachgerechten Einsatz der Produkte bewertet. Auf dieser Grundlage 
erfolgt die Zulassung. Daher lehnen wir eine Beteiligung an möglichen Kosten nach der An-
wendung ab. Grundsätzlich sollten solche Fragen nur auf europäischer Ebene diskutiert wer-
den, um Wettbewerbsnachteile aus nationalen Sonderwegen zu vermeiden. Daher sollte die-
ser Abschnitt aus dem Zukunftsprogramm Pflanzenschutz gestrichen werden. 
 

“Welche Maßnahmen sehen wir? 
I. Systemische Maßnahmen“ 
Zeile 78 - 84: „Integrierten Pflanzenschutz stärken 

• Wir werden den Integrierten Pflanzenschutzes stärken, unter anderem hinsichtlich ei-
ner stärkeren Berücksichtigung anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen (wie z. B. 
breitere Fruchtfolgen) sowie biologischer und anderer nicht-chemischer Verfahren. 

• Die gute fachliche Praxis werden wir im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes über-
arbeiten. 

• Kontroll- und Evaluierungsmaßnahmen werden wir verbessern." 
 
Der IVA bekennt sich zum Integrierten Pflanzenschutz (IPS) als Grundlage für den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln. Zusammengefasst besagt der IPS, dass nicht-chemische Maßnah-
men vorrangig eingesetzt werden sollen, um den Einsatz von chemischen Pflanzenschutz-
mitteln auf das notwendige Maß („letztes Mittel“) zu reduzieren. 
 
Die Anzahl der für den chemischen Pflanzenschutz einsetzbaren Wirkstoffe wird aber wei-
terhin rasant abnehmen, siehe oben. Wie bereits an einigen Kulturen erkennbar, wird es in 
Zukunft nicht mehr möglich sein, in einer Vielzahl von derzeit noch in Deutschland angebau-
ten Kulturen gegen jeden Schaderreger eine chemische Lösung als letztes Mittel im Sinne 
des IPS anbieten zu können. Dies betrifft nicht nur Kleinstkulturen, sondern bereits auch in 
erheblich größerem Umfang angebaute Kulturen (siehe dazu die Engpassanalyse in PS-Info: 
https://www.pflanzenschutz-information.de/). 
 
Auch für den Anbau „neuer” Kulturen bedarf es ausreichender Wirkstoffe zum Schutz vor 

Krankheiten und Schädlingen. Ohne solche Wirkstoffe wird das Ziel „breitere Fruchtfolge” 

nicht erreicht werden können. Der Landwirtschaft werden aber auf absehbare Zeit keine 

gleichwertigen Alternativen zur Kontrolle von Unkräutern, Pilzen und Schadorganismen zur 

Verfügung stehen, um entstehende Lücken zu schließen. Dies führt dazu, dass der Werk-

zeugkasten des Landwirts, der die Bekämpfungslösungen enthält, nur noch schwer - wenn 

überhaupt - vervollständigt werden kann. 

 

https://www.pflanzenschutz-information.de/
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Darüber hinaus muss die Landwirtschaft lernen, mit den neuen Anforderungen und damit 
mit neuen Alternativen zu chemischen Pflanzenschutzmitteln umzugehen. Die Möglichkei-
ten von moderner Applikationstechnik und digitalen Lösungen werden den IPS maßgeblich 
verändern. Zudem werden die Förderung von Nützlingen, die Anwendung von biologischen 
und Low Risk-Pflanzenschutzmitteln in Kombination mit chemisch-synthetischen Mitteln, in-
vasive Schaderreger (Klimawandel), Einsatz von Biostimulanzien den IPS komplexer und an-
spruchsvoller machen. 
 
Dies setzt aber wiederum voraus, dass in Ausbildung, Lehre und Beratung Wissen herange-
bildet wird, das die Landwirtschaft bei der Lösung der neuen Aufgabenstellungen unterstüt-
zen kann. Nach Auffassung des IVA sind weder bzgl. der Auffüllung des landwirtschaftlichen 
Werkzeugkastens noch für Instrumentarien zu dessen Unterstützung bei der Bewältigung 
der neuen Herausforderungen ausreichende Grundlagen geschaffen. Hier besteht konkreter 
und dringender Handlungsbedarf, um den IPS zielorientiert fortzuentwickeln, d. h. hin zu ei-
nem neuen IPS, dem IPSplus. Der IVA hat dazu ein Konzept erarbeitet (siehe Anlage 2). 
 
Wie schon oben beschrieben, appelliert der IVA an das BMEL, im Bereich der Alternativen zu 
chemischen Pflanzenschutzmitteln unverzüglich tätig zu werden und deren Marktzugang rei-
bungsloser als bisher zu ermöglichen. Weiterhin sind die erforderlichen Anstrengungen bzgl. 
der künftig notwendigen Entwicklungen bei der Schaderregerbekämpfung in Forschung und 
Lehre sowie in der Beratung intensiv zu fördern. Im Übrigen muss gelten, dass chemische 
Pflanzenschutzmittel nur dann aus dem Markt zu nehmen sind, wenn dafür gleichwertige 
Alternativen verfügbar sind. 
 
Darauf sollte das BMEL bei der Ausgestaltung eines Zukunftsprogramms fokussieren. Die 
Unterpunkte in diesem Abschnitt „Die gute fachliche Praxis werden wir im Sinne des Inte-
grierten Pflanzenschutzes überarbeiten“ und „Kontroll- und Evaluierungsmaßnahmen wer-
den wir verbessern“ lassen vermuten, dass das BMEL hier eher auf Verschärfung von Ord-
nungsrecht und Kontrollen setzt, als die eigentlichen Herausforderungen bei der Weiterent-
wicklung des IPS anzugehen. Wir appellieren daher an das BMEL, den Fokus auf die Weiter-
entwicklung des IPS, wie oben gefordert, zu setzen. 
 

Zeile 85 - 87: „Züchtung resistenter Sorten unterstützen  
• Die züchterische Verbesserung von Kulturpflanzen im Hinblick auf Toleranz- und Resis-

tenzeigenschaften werden wir weiter fördern.” 
 
Der IVA begrüßt die Stärkung der Züchtung resistenter bzw. resilienter Sorten. Im Hinblick 

auf die schnell voranschreitenden Herausforderungen des Klimawandels sowie die Ziele des 

Zukunftsprogramms Pflanzenschutz sehen wir in der Nutzung widerstandsfähiger Sorten 

einen wichtigen Hebel zur Reduktion der Pflanzenschutzmittelnutzung und gleichzeitigen Er-

nährungssicherung. In Anbetracht der Geschwindigkeit der sich ändernden Bedingungen 

fordern wir eine innovationsfreundliche Einstellung gegenüber neuen Züchtungsmethoden 

(bspw. Smart Breeding, neue genomische Techniken), um die Potentiale dieser neuen Errun-

genschaften voll auszuschöpfen und den dringend benötigten Züchtungsfortschritt zu be-

schleunigen. 
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Zeile 88: „Öko-Landbau bis 2030 auf 30 Prozent ausbauen” 

 
Durch eine Ausweitung des ökologischen Landbaus werden chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel eingespart. Aber wenn die Bundesregierung das Ziel verfolgt, regional und nach-
haltig Produkte (im Sinne des Klimaschutzes) zu produzieren, dann wird das mit einer starren 
Ausweitung des Ökolandbaus nicht gelingen. Denn obwohl der Ökolandbauviele wichtige 
Nachhaltigkeitsleistungen erbringt, bleibt sein doppelt so hoher Flächenbedarf ein begren-
zender Faktor für seinen Beitrag zur landwirtschaftlichen Produktion. Das BMEL sollte sich 
auf Möglichkeiten im Pflanzenbau fokussieren, die ihn nachhaltig und produktiv zugleich ma-
chen. Das dient dem Klimaschutz und der regionalen Erzeugung von Lebensmitteln. Es muss 
verhindert werden, dass in Deutschland die Produktion von Lebensmitteln aufgrund der Aus-
weitung des Ökolandbaus reduziert und die fehlende Menge aus anderen Regionen der Welt 
wieder importiert wird. Daher muss bei der Ausweitung des Ökolandbaus immer folgender 
Grundsatz gelten: die Ausweitung muss zwin-gend an die Nachfrage gekoppelt werden. 
 

“III. Einsatz von Pestiziden reduzieren 
Refugialflächenansatz – Schutzräume für Tiere und Pflanzen schaffen“ 

Zeile 125 – 126: „... Dabei werden wir die Förderfähigkeit entsprechender Flächen sicher-
stellen.” 

 
Der IVA sieht den Bedarf, dass zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität in der Agrar-
landschaft vor allem in strukturarmen Gebieten wieder mehr Habitate geschaffen werden 
müssen und diese auch vernetzt sein sollten. 
 
Obwohl die deutsche Landwirtschaft zu den produktivsten weltweit zählt, ist Deutschland 

von einer vollständigen Selbstversorgung weit entfernt. Zur Deckung des Bedarfs an Agrar-

erzeugnissen werden, zusätzlich zur inländischen Nutzfläche von ca. 16,5 Mio. ha, knapp 

7 Mio. ha Fläche außerhalb Deutschlands benötigt. Es müssen also Wege gefunden werden, 

die zur Auflösung des Zielkonflikts zwischen Nahrungsmittelproduktion und Artenschutz bei-

tragen. 

 

Der IVA hat dazu ein Biodiversitätskonzept mit sieben Maßnahmen für eine moderne Land-

wirtschaft entwickelt:  

1. Effiziente Biodiversitätsförderung: Biodiversitätsförderung an dem maximalen Zuge-

winn an Biodiversität in der Agrarlandschaft zum geringstmöglichen Verlust an land-

wirtschaftlicher Produktivität ausrichten (Flächeneffizienz). 

2. Hochwertige Maßnahmen im Naturraum und attraktive Förderung: (1) Fokus auf Na-
turraum und Umsetzung in Kooperation; (2) Maßnahmenqualität vor -quantität; (3) mit 
angemessenen Fördersätzen nachhaltige Anreize setzen; (4) Standortvoraussetzungen 
berücksichtigen und Synergieeffekte durch Aufwertung existierender Strukturen 
nutzen. 

3. Baukasten von Maßnahmen: Umsetzung über Agrarumweltmaßnahmen (und Ver-
tragsnaturschutz) und Förderung einer vielfältigen Landschaftsstruktur mithilfe eines 
Baukastens von Maßnahmen. 
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4. 10 Prozent naturnahe Flächen in der Normallandschaft: Schaffung eines Anteils von 10 
Prozent Landschaftsstrukturelementen, Saumstrukturen und naturnahen Flächen in der 
Normallandschaft (Fokus auf Aufwertung unproduktiver Flächen). 

5. Flächendeckende Managementpläne für Schutzgebiete: Einbindung lokaler Akteure bei 
der Entwicklung von flächendeckenden Managementplänen, die Potenziale, Bedarfe 
und Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung und zur Förderung spezifischer 
Schutzgüter beschreiben. 

6. Technischen Fortschritt nutzen: Förderung von hochtechnologischen umwelt- und 
biodiversitätsfreundlichen Bewirtschaftungstechniken (z. B. Teilflächenapplikation) zur 
Ertragssicherung und zum Erhalt der Biodiversität. 

7. Biodiversitätsberatung ausbauen: Landwirtinnen und Landwirte sowie Kommunen bei 
der Auswahl geeigneter Maßnahmen durch staatliche, naturschutzfachliche und 
privatwirtschaftliche Beratungsangebote unterstützen. 

 
Das Budget der Agrarpolitik ist potenziell ausreichend, um die Biodiversität nachhaltig zu 
fördern und gleichzeitig eine produktive und auskömmliche Landwirtschaft zu gestalten. 
Entscheidend zur Erreichung dieser Ziele ist der effiziente Einsatz des Agrarbudgets und der 
nutzbaren Flächen. 
 
Der IVA unterstützt also die Bestrebungen des BMEL, Rückzugsräume zum Erhalt und zur 
Förderung der Agrarbiodiversität zu schaffen. Der IVA lehnt aber eine Verbindung zum Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln als nicht zielführend ab. Im Zusammenhang des SUR-Ent-
wurfs hat der IVA eine Meta-Studie zu den Auswirkungen des Verbots von Pflanzenschutz-
mitteln auf Produktivität und Biodiversität durchführen lassen. Das Ergebnis ist sehr deut-
lich: der Verzicht auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in 
Schutzgebieten - betroffene Ackerfläche ca. 17 - 31 % (2,1 bis 3,8 Mio. ha, davon etwa 
30.000 bis 70.000 ha Obst und Wein (15 bis 36 %)) - würde zu erheblichen Ertragsrückgän-
gen von ca. 31 Prozent führen, wobei in den betrachteten Studien keine signifikanten 
Vorteile für die Biodiversität ermittelt werden konnten. Interessanterweise zeigte die Meta-
Analyse mit 90 Quellen und 150 Fallbeispielen, dass nur zwei Fallbeispiele zu PSM-Verzicht 
im Ackerbau (Sutter et al., (2018)1 & Heinz et al., (2015)2) vorlagen. Diese zeigten wiederum 
nur marginale Effekte zugunsten der Biodiversität beim Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel. 
 
Es liegt also nicht, wie so oft behauptet, eine klare wissenschaftliche Evidenz für positive 
Biodiversitäts-Effekte bei einem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel für 
die Biodiversität vor. Daher plädieren wir für die praxiserprobte Alternative: Der Schlüssel zu 
mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft liegt in kooperativer Biodiversitätsförderung 
(siehe z. B.: niederländisches Kooperativenmodell). Aspekte wie Qualität von Maßnahmen, 
Habitat-Vielfalt bzw. Habitat-Netzwerke sowie Konnektivität und Diversität von Maßnahmen 
und Landschaftselementen haben nachweisbar positive Effekte auf die Biodiversität. Diese 
sollten ohne eine weitere Einschränkung wie den Verzicht der Anwendung von Pflanzen-

 
1 Sutter, L.; Albrecht, M.; Jeanneret, P. (2018): Landscape greening and local creation of wildflower strips and 
hedgerows promote multiple ecosystem services. In: Journal of Applied Ecology (55): 612-620. 
2 Heinz, S.; Mayer, F.; Kuhn, G. (2015): Grünlandmonitoring Bayern: Evaluierung von Agrarumweltmaßnahmen 
im Rahmen von Vegetationserhebungen 2002 - 2012. Freising Weihenstephan: Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft. 
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schutzmitteln umgesetzt werden. Eine Kopplung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
im Rückzugsflächenkonzept lehnen wir daher ab. 
 

„Auf Anwendung des Totalherbizids Glyphosat verzichten“ 
Zeile 137 – 140: „... Zudem fehlt es nach wie vor an einer EU-weiten, harmonisierten Be-
wertungsmethode für Biodiversität, um die Auswirkungen bei der Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln durch die Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen.” 

 
Glyphosat-haltige Herbizide sind ein wichtiger Baustein im Werkzeugkasten des Landwirts 

und werden u. a. benötigt, um reduzierte Bodenbearbeitung zu ermöglichen. Diese hat viele 

positive Effekte von Bodenschutz gegenüber Erosion, über Grundwasserschutz (weniger Nit-

ratmobilisierung) bis hin zu erhöhter Wasserhaltekapazität und klimaschonender Bodenbe-

arbeitung, bei einem vergleichsweise günstigen Umweltprofil des Wirkstoffs. Die Novellie-

rung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung aus dem Jahr 2021 hat die Anwendung 

von Glyphosat-haltigen Produkten schon weitreichend eingeschränkt. Für weitere Ein-

schränkungen ohne eine vergleichbare alternative Lösung und basierend auf reinen Mutma-

ßungen fehlt die fachliche Grundlage. Zudem ist zu fragen, wie der pauschale Verzicht auf 

die Anwendung von Glyphosat mit dem o. g. Ansatz des Rückzugsflächenkonzepts zusam-

menpassen kann. 

 
“Prognosemodelle und Entscheidungshilfen kontinuierlich weiterentwickeln 
Zeile 152f.: „Wir werden die Entwicklung und Weiterentwicklung sowie regelmäßige Vali-
dierung von Prognose- und Entscheidungshilfen weiter fördern. 

 
Der IVA unterstützt diese Entwicklung. Für die Validierung geeigneter Prognosesysteme (öf-
fentlich oder privatwirtschaftlich entwickelt) soll eine Qualitätssicherung dieser entwickelt 
werden, mit dem Ziel, die Transparenz über Qualitätsunterschiede für Landwirte zu verbes-
sern und damit eine Anerkennung der Lösungen zu ermöglichen. 
 

Zeile 154: „... Dabei werden wir auch Bekämpfungs-/Schadschwellen anpassen bzw. neu 
definieren.” 

 
Der IVA unterstützt diese Vorhaben und sieht auch den Bedarf, dass Prognosemodelle und 
Entscheidungshilfen kontinuierlich weiterentwickelt werden müssen. Der IVA bittet um Erläu-
terung, was unter „Bekämpfungs-/Schadschwellen anpassen bzw. neu definieren“ zu verste-
hen ist, bevor man sich hier positionieren kann. Der IVA sieht hier vor allem die Pflanzen-
schutzdienste der Länder und nicht das BMEL in der Verantwortung. 
 

„Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel verbessern 
Zeile 162 – 166:  
• „Wir werden das Nachzulassungsmonitoring von Pflanzenschutzmitteln optimieren. 
• Auf EU-Ebene setzen wir uns für die Schließung bestehender Lücken im Zulassungsver-

fahren ein und wirken darauf hin, dass auf europäischer Ebene eine harmonisierte, 
EFSA-anerkannte Methode zur Bewertung indirekter Auswirkungen auf die Biodiversi-
tät durch Nahrungsnetzeffekte implementiert wird.” 

 
Der IVA befürwortet ein sachorientiertes Nachzulassungsmonitoring, das zu einer realisti-
scheren Ausgestaltung der Risikobewertung und des Risikomanagements von Pflanzen-
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schutzmitteln dienen kann. Voraussetzung dafür ist eine möglichst EU-weite Rechtsgrundlage 
für die Nutzung der Daten. Ferner ist es wichtig, wissenschaftsbasierte Qualitätskriterien und 
-standards unter Berücksichtigung von Datenschutzaspekten festzulegen. Monitoringpro-
gramme dürfen jedoch nicht dem Selbstzweck des reinen Datensammelns dienen, sondern 
müssen sich an den Schutzzielen und Erfordernissen des Pflanzenschutz-Zulassungsverfah-
rens orientieren. 
 
Die Grundlage bei der Verbesserung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln muss der Prä-
misse Harmonisierung statt nationaler Sonderwege: Rückführung der überkonservativen Risi-
kobewertung bei chemischen Pflanzenschutzmitteln folgen. Wir brauchen Verhältnismäßig-
keit und wissenschaftlich fundierte Risiko-Nutzen-Abwägungen bei der Bewertung von Pflan-
zenschutzmitteln. D. h. zusätzlich zum häufig allein betrachteten Risikoaspekt muss ebenso 
der Nutzenaspekt bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln berücksichtigt werden. Zu-
sätzliche Prüfungsanforderungen, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind, sollten nur bei 
tatsächlich absehbarem Erkenntnisgewinn gefordert werden. Ansonsten wird das Zulassungs-
verfahren überfrachtet und die Anforderungen nicht erfüllbar. Hierzu sollte das BMEL die 
Harmonisierung auf EU-Ebene aktiv voranbringen. Die Mitgliedsstaaten müssen ihren zona-
len Bewertungsauftrag erfüllen, anstatt nationale Sonderwege zu gehen. Dazu gehören vor 
allem angepasste Datenanforderungen, eine praxisgerechte Risikoprüfung sowie europaweit 
verbindliche Leitlinien und Standards für innovative Produkte jedweder Art, um innovations-
freundliche Zulassungsbedingungen zu erreichen. Unabdingbar hierfür ist eine Kommunika-
tion auf Augenhöhe zwischen den Mitgliedsstaaten. 
 

„Naturgemäße Hobbygärten unterstützen” 
Zeile 170 - 171: „Parallel werden wir ein Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln für Haus und Kleingärten prüfen.” 

 
Der gesellschaftliche Stellenwert der Haus- und Kleingärten (HuK) für die Lebensqualität 
wurde zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich. Aber auch die positiven Effekte na-
turnaher Gärten auf Klima, Biodiversität und Artenvielfalt sowie nicht zuletzt die Bedeutung 
für die Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln sind allgemein anerkannt. Der IVA un-
terstützt seit vielen Jahren das naturgemäße Gärtnern im privaten Bereich und engagiert 
sich intensiv in der NAP-Fachgruppe Haus- und Kleingarten, die bereits 2012 eine der ersten 
sektorspezifischen Leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz erarbeitet hat. Diese setzt we-
sentlich auf vorbeugende Maßnahmen und einen ganzheitlichen Ansatz, der aber auf chemi-
schen Pflanzenschutz als letztes Mittel bei bestimmten Problemen derzeit nicht verzichten 
kann. 
 
Für den Haus- und Kleingartenbereich gelten in Deutschland besonders strikte gesetzliche 
Vorgaben für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die über diejenigen für den profes-
sionellen Anwender weit hinausgehen. Das deutsche Pflanzenschutzgesetz sorgt somit be-
reits jetzt für einen maßvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln im HuK. Ein Wegfall che-
mischer Lösungen hätte zur Konsequenz, dass bestimmte, insbesondere auch invasive, 
Schadorganismen im HuK nicht mehr bekämpft werden könnten - mit unabsehbaren Folgen 
für den Erhalt wertvoller gärtnerisch gestalteter Flächen. Dies hat die NAP-Fachgruppe Haus- 
und Kleingarten auch in einer Stellungnahme zum Entwurf der Sustainable Use Regulation 
deutlich gemacht (Anlage 3). 
 

https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/pflanzenschutz-im-haus-und-kleingarten
https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-haus-und-kleingartenbereich
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Demgegenüber sind nennenswerte positive Auswirkungen für Mensch, Tier und Umwelt 
nicht zu erwarten. Der IVA lehnt daher ein Totalverbot chemisch-synthetischer Pflanzen-
schutzmittel im Haus- und Kleingarten strikt ab. 
 

“IV. Wissenstransfer, Forschung und Digitalisierung 
Forschung fördern und Erkenntnisse in der Praxis zur Anwendung bringen“ 
Zeile 181 – 184: „Um das Potenzial digitaler Techniken und Künstlicher Intelligenz zu er-
schließen, fördern wir z. B. Forschung und Entwicklungsprojekte zur automatisierten Er-
stellung von Unkrautverteilungskarten und zur Erprobung einer autonom durchgeführten 
Unkrautbekämpfung auch innerhalb von Kulturpflanzenreihen.” 

 
Der IVA unterstützt dieses Kapitel sehr und plädiert dafür, dass dieser Bereich ein Kern- bzw. 

Schwerpunkt des Zukunftsprogramms Pflanzenschutz werden sollte. Die Unterstützung durch 

vom BMEL geförderte Projekte ist dabei unzureichend und entspricht nicht dem Bedarf der 

Landwirtinnen und Landwirte, Unterstützung bei der Einführung dieser Technologien auf den 

Betrieben zu erhalten. Es bedarf einer klaren Strategie des BMEL, wie Landwirtinnen und 

Landwirte bei der Einführung digitaler Anwendungstechnik unterstützt werden können, an-

statt weitere Forschungsprojekte zu initiieren. 

 

Neue Technologien und Innovationen in der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln leisten 

einen wesentlichen Beitrag, um Produktivität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Be-

triebsmittel können mithilfe von Teilflächenanwendungen gezielt und bedarfsgerecht ausge-

bracht werden. Das wird dazu führen, dass das Risiko und damit auch die Einsatzmenge von 

Pflanzenschutzmitteln weiter gesenkt werden können, ohne den Ertrag zu reduzieren. Ein flä-

chendeckender Einsatz von Teilflächen- bzw. Spotapplikationstechnik kann allein den Einsatz 

(Menge) von Pflanzenschutzmitteln laut einer vom IVA bei der HFFA Research in Auftrag ge-

gebenen Studie um 25 Prozent reduzieren3. Das Potential für die Reduktion des Risikos dürfte 

noch weit darüber liegen. 

 

Das BMEL sollte in seinem Zukunftsprogramm die Rahmenbedingungen für die flächen-

deckende Anwendung schaffen. Die neue Technik ist heute insbesondere für kleinere und 

mittlere Betriebe häufig zu teuer, es fehlt an Wissen und Beratung über die Anwendung der 

neuen Verfahren und es gibt technische Hindernisse, wie Datenbrüche zwischen den Syste-

men oder fehlende öffentliche Daten. Eine Umfrage unter 500 Landwirten in Deutschland 

zeigt, dass dies viele Landwirte an der Anwendung hindert4. Hier sieht der IVA noch viel 

Handlungsbedarf durch das BMEL, denn für die digitale Transformation im Pflanzenschutz 

braucht es: 

 
▪ Flächendeckende Förderung der Anwendung von präzisem Pflanzenschutz und Düngung 
▪ Förderung von Schulungen und Beratung für Teilflächenapplikation 
▪ Förderung von Interoperabilitätsinitiativen durch das BMEL in Zusammenarbeit mit der 

Industrie 
▪ Berücksichtigung digitaler Präzisionstechnik in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

 
3 https://www.iva.de/sites/default/files/2022-03/Studie_HFFA%20Research.pdf 
4 https://www.iva.de/sites/default/files/2022-
07/Technik%20im%20Pflanzenschutz_Ergebnisbericht_220722.pdf 

https://www.iva.de/sites/default/files/2022-03/Studie_HFFA%20Research.pdf
https://www.iva.de/sites/default/files/2022-07/Technik%20im%20Pflanzenschutz_Ergebnisbericht_220722.pdf
https://www.iva.de/sites/default/files/2022-07/Technik%20im%20Pflanzenschutz_Ergebnisbericht_220722.pdf
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Zeile 194 - 198: „Aufbauend auf den bereits etablierten digitalen Experimentierfeldern in 
der Landwirtschaft fördern wir weitere acht Experimentierfelder als Zukunftsbetriebe und 
vier Zukunftsregionen, welche Ideen und Handlungsansätze identifizieren, um die nach-
haltige digitale Transformation im Agrarbereich voranzutreiben und zudem auch die land-
wirtschaftlich geprägten ländlichen Räume zu stärken.” 

 
Ein reines Anhäufen von Wissen über „Ideen und Handlungsansätze” sollte nach Einschät-
zung des IVA bereits nach einigen Jahren durchgeführter Experimentierfelder erfolgt sein. 
Daher sollte das BMEL hier dringend in die flächenmäßige Umsetzung kommen, anstatt wei-
ter zu experimentieren. Der Schwerpunkt der Zukunftsbetriebe sollte in der Erarbeitung von 
praxisrelevantem Know-how für die Nutzung präzisier digitaler Anwendungstechniken und 
deren Interoperabilität liegen. Der Wissenstransfer sollte durch Schulungen und/oder Bera-
tungsleistungen für Landwirtinnen und Landwirte ausgebaut werden. 
 

„V. Finanzielle Anreize für die Landwirtschaft 
Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel in Trinkwasserschutzgebieten 
224 fördern“ 
Zeile 226 – 228: „Analog zu bestehenden Regelungen zu Pestiziden in Naturschutzgebie-
ten, bei den Landwirtinnen und Landwirten einen Erschwernisausgleich bekommen, wol-
len wir Regeln für die Trinkwasserschutzgebiete finden.” 

 
Der IVA erkennt die Trinkwasserressourcen als besonderes Schutzgut an und arbeitet daher 
schon seit vielen Jahren gemeinsam mit relevanten Stakeholdern an Lösungen für deren 
besseren Schutz. Durch das Engagement gemeinsam mit Verbänden der Trinkwasserversor-
gung, aber auch durch die strengen Vorgaben der Pflanzenschutzmittelzulassung ist die Be-
lastung im Grundwasser durch zugelassene Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und deren rele-
vante Metaboliten in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Das zeigt eine gemeinsam 
von Verbänden der Trinkwasserversorgung (BDEW und DVGW) mit dem IVA betriebene 
„Rohwasserdatenbank Pflanzenschutzmittel“ (RWDB PSM), welche einen bundesweiten 
Überblick über die Belastungssituation im Rohwasser gibt5. In dieser Datenbank finden sich 
seit dem Projektstart 2011 97.000 Analysendatensätze von über 8.400 Rohwasserentnah-
mestellen (RWEST), zur Verfügung gestellt von ca. 1.200 Wasserversorgungsunternehmen. 
 
In 6.803 (99 %) der insgesamt 6.878 im Zeitraum Januar 2010 bis Ende 2022 untersuchten 

RWEST lagen die gemessenen Konzentrationen der untersuchten Wirkstoffe unterhalb des 

Schwellenwertes der Grundwasserverordnung von 0,1 µg/L. 73 (1 %) der Entnahmestellen 

wiesen Überschreitungen auf. Bei fünf RWEST sind die Überschreitungen auf zugelassene 

Wirkstoffe zurückzuführen, an 68 RWEST liegt eine Überschreitung durch nicht mehr zuge-

lassene Wirkstoffe vor. 

 

Trotz des sehr guten Trends kann es in vulnerablen Gebieten zu Einträgen von Pflanzen-

schutzmittel-Wirkstoffen und ihren relevanten und nicht relevanten Metaboliten kommen. 

 
5 
https://tzw.de/fileadmin/user_upload/pdf/04_Projekte/Rohwasserdatenbank_Pflanzenschutzmittel_Broschuer
e_2022.pdf 
 

https://tzw.de/fileadmin/user_upload/pdf/04_Projekte/Rohwasserdatenbank_Pflanzenschutzmittel_Broschuere_2022.pdf
https://tzw.de/fileadmin/user_upload/pdf/04_Projekte/Rohwasserdatenbank_Pflanzenschutzmittel_Broschuere_2022.pdf
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Auch hier arbeitet der IVA mit Verbänden der Trinkwasserversorgung an gemeinsamen Lö-

sungen. Der IVA plädiert dafür, dass das BMEL mit uns in Kontakt tritt, um diese konkreten 

Ideen aufgreifen und gemeinsam umsetzen zu können. 

 

„Möglichkeiten und Wirkungen ökonomischer Steuerungsinstrumente ausloten 

Zeile 230 – 240:  

• „Aufbauend auf bestehenden Studien zur möglichen Ausgestaltung einer Pestizid-Ab-
gabe bzw. von Lizenz-Systemen werden wir prüfen, mit welchen Instrumenten die ex-
ternen Kosten des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln weiter internalisiert werden 
können. Dabei werden wir mögliche Auswirkungen auf Anbauentscheidungen, Erträge, 
Einkommenshöhe der landwirtschaftlichen Betriebe und Lebensmittelpreise sowie den 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand beleuchten. Hier werden wir die geplante Positionie-
rung der Zukunftskommission Landwirtschaft zu marktbasierten Steuerungsinstrumen-
ten in der Landwirtschaft mit einfließen lassen. 

• Auch wollen wir prüfen, ob steuerlich oder abgabenorientiert generierte Einnahmen 
zur Verbesserung der Verfügbarkeit von alternativen Pflanzenschutzverfahren und zur 
Schließung von Bekämpfungslückenindikationen beitragen können.” 

 
Quote/Lizenz: 
Quotenregelungen haben sich als eine einfache und pauschale Maßnahme bewährt, wenn 
es darum geht, Emissionen zu reduzieren oder die Nutzung bestimmter Güter zu steuern. 
Verbunden mit der Möglichkeit, die Quoten in Form von Zertifikaten zu handeln, stellt man 
so sicher, dass begrenzte Ressourcen gesamtgesellschaftlich besonders effizient genutzt wer-
den. Wie das Beispiel des Emissionshandels mit CO2-Zertifikaten zeigt, bieten sich Quoten 
vor allem dort an, wo es an detaillierter Regulierung fehlt oder diese nicht praktikabel wäre. 
 
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist hingegen hochreguliert: bevor diese in Verkehr ge-
bracht werden dürfen, durchlaufen sie ein aufwendiges Zulassungsverfahren – es kommen 
nur Mittel zur Anwendung, die bei sach- und fachgerechter Anwendung keine negativen Aus-
wirkungen für Mensch und Umwelt aufweisen. Gesetzliche und behördliche Bestimmungen 
legen exakt fest, wer wo welches Mittel in welcher Menge zu welchem Zeitpunkt ausbringen 
darf. Die Umsetzung einer Quote auf Pflanzenschutzmittel in einem schon so hochregulier-
ten Bereich scheint weder umsetzbar noch zielführend: 
 
▪ Voraussetzung bei der Einführung einer Quote sollte die Gleichbehandlung der Marktteil-

nehmer (hier der Landwirtinnen und Landwirte) sein, die ist aber durch die Einschränkun-

gen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch bestehende Regelungen für die 

Anwendung (u. a. PflanzenschutzanwendungsVO) nicht gegeben. Ergo: Landwirtinnen 

und Landwirte, die sich nicht frei am Handel beteiligen können (in Schutzgebieten dürften 

sie nur verkaufen, aber keine Quote kaufen), würden ungleich behandelt. Das ist ein gro-

ßer Unterschied zum Zertifikate-Handel bei CO2. 

▪ Ein Blick zur Abwicklung des CO2-Zertifikate-Handels: diese ist bereits für mittlere bis 

große Industrieunternehmen eine Herausforderung; sie müssen sich oft an professionelle 

Beratungsunternehmen wenden. Ein Quotenhandel für PSM wird allein schon administra-

tiv von den durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrieben nicht zu bewältigen sein. 

Zudem müsste ein Quotenhandel (wie bei CO2) europäisch organisiert werden, da eine 
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rein nationale Umsetzung zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen der deutschen Land-

wirtschaft führen würde. 

▪ Weiterhin ist im Rahmen von freiem Handelsverkehr nicht zu gewährleisten, dass die 

Landwirtinnen und Landwirte bei Bedarf nicht auch Pflanzenschutzmittel im benachbar-

ten Ausland erwerben. 

▪ Die Zuteilung der Quote kann aus unserer Sicht nur betriebsspezifisch erfolgen, da durch 

unterschiedlichen Kultur-Anbau (in der gleichen Region bauen einige Landwirte Rüben 

und/oder Kartoffeln, andere nur Druschfrüchte an) bzw. regional sehr unterschiedlichen 

Krankheitsdruck (Brandenburg vs. Rheinland) die Verhältnisse der Betriebe sehr unter-

schiedlich sind. Dies erfordert einen immensen bürokratischen Mehraufwand, der in kei-

nem Verhältnis zum (nicht definierten) Ziel steht. 

Die Einführung einer Quotenregelung/Lizenzen auf Pflanzenschutzmittel, die auf den ersten 
Blick unkompliziert und wirksam erscheint, klingt vordergründig nach einem ökonomisch 
sinnvollen Steuerungsinstrument. Sie macht jedoch nur in wenig bis gar nicht regulierten Be-
reichen Sinn. Beziehungsweise würde die Einführung einer Quote nur in Bereichen Sinn ma-
chen, wo sie aufwendigere, komplexere Steuerungsmodelle ersetzt. Als zusätzliche Maß-
nahme ist sie ungeeignet, da sie mit der Detailregulierung im Pflanzenschutz nicht kompati-
bel ist. 
 
Man kann den Emissionshandel für Treibhausgase (THG) nicht ohne weiteres auf Pflanzen-

schutzmittel übertragen. Bei THG gibt es einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen 

mengenmäßigem Gehalt in der Umwelt und Schädigung. Dieser Zusammenhang liegt bei 

Pflanzenschutzmittel nicht vor, hier steht vor allem das Risiko bei der Anwendung im Fokus, 

also das Risiko in der Umwelt. Es sollte nicht um die Gefahr gehen, die von einzelnen Sub-

stanzen ausgeht. Messbarkeit des Risikos, Zielgrößen, Kontext im Raum (Agrarlandschaft), 

bestehende Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel müssten mitbedacht werden, was kaum 

umsetzbar erscheint. Schlussendlich geht es nicht um pauschale Mengenreduktionen, son-

dern um die Reduktion ungewollter Emissionen in die Umwelt. Diesen begegnet man am 

besten durch Investition in Innovationen. 

 
Argumente gegen eine Steuer/Abgabe auf Pflanzenschutzmittel: 
Eine Steuer/Abgabe auf Pflanzenschutzmittel wird immer wieder diskutiert, hat sich aber aus 
verschiedenen Gründen nicht durchgesetzt. Der IVA hat dazu mehrere Studien anfertigen 
lassen. Nachfolgend sind die wesentlichen Gründe, die gegen eine Steuer/Abgabe in 
Deutschland sprechen, aufgeführt: 
 
▪ Einkommensverluste der Landwirtschaft: Die Einkommensverluste des landwirtschaftli-

chen Sektors würden deutlich höher ausfallen als vielfach angenommen und sich auf 1,8 
bis 2,2 Milliarden Euro belaufen. 

▪ Flächen werden aufgegeben: Auf ertragsschwachen Standorten könnte die Steuer die 
Landwirtschaft unrentabel machen. Die Gefahr: Landwirte würden die Flächen nicht 
mehr bewirtschaften, sodass die Landschaft zu verbuschen droht. 

▪ „Vermaisung“: Der Maisanbau, der schon heute in vielen Regionen in der Kritik steht, 
würde zu Lasten anderer Kulturen weiter ausgeweitet, da Mais deutlich weniger pflan-
zenschutzmittelintensiv ist als etwa Gerste. 
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▪ Höfesterben forciert: Weniger effiziente landwirtschaftliche Betriebe würden die Kosten 
der Pflanzenschutzmittelsteuer nicht „schultern“ können. Gerade für die weniger profi-
tablen, kleinen und familiengeführten Landwirtschaftsbetriebe könnte eine Steuer auf 
Pflanzenschutzmittel so das Aus bedeuten. 

▪ Bio hätte das Nachsehen: Sollten viele Betriebe die Steuer zum Anlass für die intendierte 
Umstellung auf Ökolandbau nehmen, würden die Preise für ökologisch erzeugte Pro-
dukte durch das steigende Angebot sinken. Außerdem müsste der vorgesehene Etat für 
Öko-Prämien entweder auf mehr Empfänger verteilt werden oder bei gleichbleibenden 
Öko-Prämien pro ha stiegen die Kosten der Allgemeinheit für Ökobetriebe. 

▪ Gesamtwirtschaftliche Verluste: Würden in Deutschland weniger Agrarrohstoffe produ-
ziert, wäre auch der vor- und nachgelagerte Bereich betroffen. Die Auswirkungen auf Ag-
rarhandel, Mühlen und Lebensmittelproduzenten beliefen sich auf 400 bis 700 Millionen 
Euro. Der volkswirtschaftliche Verlust einer Pflanzenschutzmittelsteuer würde insgesamt 
also bis zu 3 Milliarden Euro ausmachen. 

 
Gesamtwirtschaftlich führen beide Systeme zu höheren Produktionskosten und damit zu ei-
nem massiven Wettbewerbsnachteil für die deutsche Landwirtschaft, ohne dabei auf die 
Ziele Förderung der Biodiversität oder Sicherung der Zukunft des Pflanzenschutzes einzuzah-
len. Insgesamt spricht sich daher der IVA gegen die Einführung einer Quotenregelung/Lizen-
zen bzw. Abgabe auf Pflanzenschutzmittel aus. 
 

“IX. Evaluierung, Indikatoren und Monitoring 
Indikatoren-Mix“ 

Zeile 281 – 285: „Für eine aussagekräftige Fortschrittsmessung der Reduktion bedarf es 
geeigneter Indikatoren. Wir werden unsere Indikatoren weiterentwickeln, um die Auf-
wandmenge und das Risiko von Pflanzenschutzmitteln zueinander ins Verhältnis zu setzen. 
Mit einem Indikatorenset wollen wir fundierte Auskunft über die erreichten Ergebnisse er-
halten, um bei Bedarf schneller nachjustieren zu können.” 

 
Für die europäische Vergleichbarkeit und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Landwirtschaft plädiert der IVA zur Messung des Fortschritts der Reduktion des Risikos 
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für den HRI1. Zudem sollte der deutsche Indikator 
SYNOPS verstärkt genutzt werden. Weitere Indikatoren sollten mit allen Stakeholdern disku-
tiert werden. Es muss auch um das Verhältnis nachhaltiger Produktion zur Risikoreduktion 
gehen. Das heißt, weitere Indikatoren sollten den Nutzen, also den Kulturpflanzenertrag bzw. 
die Flächeneffizienz berücksichtigen. 
 

„Monitoring ausbauen“ 
Zeile 289 – 291: „Geeignete Indikatorensysteme und moderne Erfassungsmethoden sollen 
hier ansetzen und die Basis für bedarfsorientierte und evidenzbasierte Folgenabschätzun-
gen sowie die Weiterentwicklung der Zulassungsverfahren liefern.” 

 
Dem IVA ist unklar, was hiermit gemeint ist. Hier wird auf die Kommentierung zum Abschnitt 
„Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel verbessern“ verwiesen: Wir brauchen Verhält-
nismäßigkeit und wissenschaftlich fundierte Risiko-Nutzen-Abwägungen bei der Bewertung 
von Pflanzenschutzmitteln. D. h. zusätzlich zum häufig allein betrachteten Risikoaspekt muss 
ebenso der Nutzenaspekt bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln berücksichtigt wer-
den. Zusätzliche Prüfungsanforderungen, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind, sollten 
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nur bei tatsächlich absehbarem Erkenntnisgewinn gefordert werden. Ansonsten wird das Zu-
lassungsverfahren überfrachtet und die Anforderungen nicht erfüllbar. Hierzu sollte das 
BMEL die Harmonisierung auf EU-Ebene aktiv voranbringen. Die Mitgliedsstaaten müssen ih-
ren zonalen Bewertungsauftrag erfüllen und gegenseitig anerkennen, anstatt nationale Son-
derwege zu gehen. Dazu gehören vor allem angepasste Datenanforderungen, eine praxisge-
rechte Risikoprüfung sowie europaweit verbindliche Leitlinien und Standards für innovative 
Produkte jedweder Art, um innovationsfreundliche Zulassungsbedingungen zu erreichen. 

 
Zeile 292 – 295: „Wir werden daher beispielsweise eine Datenbank für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sowie ein Monitoring luftverfrachteter Pflanzenschutzmittel, das 
Kleingewässermonitoring und das Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaf-
ten (MonViA) auf und ausbauen.” 

 
Grundsätzlich unterstützt der IVA daten- und wissenschaftsbasierte Entscheidungen. Mehr 
Daten sollten mehr Transparenz bedeuten. Die erhobenen Daten müssen aber wissenschaft-
lich korrekt und nach einheitlichen Standards erhoben und ausgewertet werden. Für eine 
Überprüfung der Auswertung und Unterstützung von Empfehlungen/Ableitungen aus den 
Daten empfiehlt sich ein neutraler Beirat, der alle Anspruchsgruppen berücksichtigt. Das 
Kleingewässermonitoring ist ein gutes Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Das Monitoring 
selbst ist sehr begrüßenswert und liefert viele wichtige Daten, aber die Auswertungen sind 
mangelhaft und die Schlussfolgerungen teilweise falsch. Die wesentlichen Defizite des Klein-
gewässermonitorings sind: 
 
▪ Die Datenerhebung um das Kleingewässermonitoring ist sehr umfangreich! Es wurden 

Chemikalien, Metalle, anthropogene Stoffe, Gewässerstruktur, Lebewesen, Temperatur, 
Sauerstoffgehalt, etc. ermittelt 

▪ UBA/UFZ postulieren, Pflanzenschutzmittel-Funde aus Feldeinträgen seien allein verant-
wortlich für den schlechten ökologischen Zustand von kleinen, agrarnahen Gewässern 
und schlussfolgern, dass das Zulassungsverfahren unzulänglich sei – diese Aussagen ver-
kennen die Komplexität in Gewässern. 

▪ Auswertungen des IVA und auch von Pflanzenschutzdiensten der Länder zeigen, dass Ein-
träge zu großen Teilen aus Klein-Kläranlagen und Hofabläufen kommen (> 50 % der von 
Liess et al. (2021) analysierten Proben wiesen mind. einen Abwassermarker wie Acesul-
fam (Süßstoff), Coffein und/oder die Arzneimittel Carbamazepin und Oxypurinol auf, was 
auf häusliche Einleitungen hinweist). 

▪ UBA/UFZ fordern 18 m Gewässerrandstreifen zur Vermeidung von Pflanzenschutzmit-
teleinträgen aus angrenzenden Feldern, aber eine Berechnung eines Randstreifens muss 
die Direkteinleitungen berücksichtigen, zudem müssen alle Eintragsursachen berücksich-
tigt werden, um eine Verbesserung zu erreichen. 

▪ Die Ermittlung von Grenzwertüberschreitungen muss überprüft werden. Körner et al. 
(2023) (Anlage 4) zeigen anhand der Abwassermarker und der Fundhäufigkeiten des 
Wirkstoffs Fipronil, der ohne landwirtschaftliche Zulassung ist, dass Abwassereinträge bei 
Fundorten mit mehreren RAK-Überschreitungen eine maßgebliche Rolle spielen. 

▪ Bei 50 % der Messstellen fehlen Temperatur-/Sauerstoffdaten oder sind falsch berechnet 
(Rohdaten zur Temperatur weichen von Mittelwerten in Veröffentlichung ab). Das sind 
erhebliche Mängel vor allem bei den Referenzstandorten, so dass ein aussagekräftiger 
Vergleich schwierig ist. 
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▪ Wären diese Daten korrekt inkludiert worden, hätten die Berechnungen nach unserer 
Einschätzung ergeben, dass Temperatur und Sauerstoff einen erheblichen Einfluss auf die 
Artenzusammensetzung haben. 

▪ Fraunhofer ISI hat Rohdatensatz ausgewertet und sieht nicht Pflanzenschutzmittel als 
„wesentlichen Treiber“, auch das Vorkommen von eingetragenen Metallen haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Ökologie von Gewässern (Anlage 5). 

 
Daher plädiert der IVA dafür, dass das Monitoring weitergeführt wird, aber möglichst Direkt-
einleiter vermieden bzw. adäquat berücksichtigt werden. Zudem müssen die Länder dringend 
eingebunden werden. Um bei solchen Monitorings praktikable und wissenschaftlich korrekte 
Schlussfolgerungen ziehen zu können, müssen solche Ergebnisse mit allen Anspruchsgruppen 
diskutiert werden, um alle Aspekte berücksichtigen zu können, damit Fehlinterpretationen 
vermieden werden. 
 
Fazit 
Das Diskussionspapier des BMEL ist in der vorliegenden Form unausgewogen und geht an 
den tatsächlichen Bedarfen einer nachhaltigen und produktiven Landwirtschaft, wie sie etwa 
die Zukunftskommission Landwirtschaft beschrieben hat, vorbei. Es bedarf einer grundlegen-
den Überarbeitung hin zu einem faktenbasierten Konzept, das klare Wege zur Zielerreichung 
in einem komplexen Umfeld erkennen lässt. Mit Verboten und Einschränkungen allein wer-
den die Herausforderungen der Zukunft nicht zu meistern sein. 
 





 
 


 


Biologicals für eine nachhaltige Landwirtschaft 


Die Landwirtschaft steht unter großem Anpassungsdruck: Dem steigenden Bedarf an hochwertigen 


Lebensmitteln stehen knapper werdende Anbauflächen, steigende Anforderungen an Umwelt- und 


Klimaschutz sowie der Wegfall bewährter Lösungen und Wirkstoffe im Pflanzenbau gegenüber. 


Um in der Praxis die Emissionen in die Umwelt zu reduzieren und die Biodiversität zu schützen, 


investiert die europäische Pflanzenschutz-Industrie bis Ende des Jahrzehnts 10 Mrd. € in digitale 


Lösungen und setzt sich für eine flächendeckende Förderung der Artenvielfalt ein. Als Produzenten 


von Biologicals haben wir das Potenzial von risikoreduzierten Betriebsmitteln erkannt und werden bis 


2030 zusätzlich 4 Mrd. € in die Entwicklung biologischer Pflanzenschutzmittel investieren. 


Biologicals als nachhaltige Ergänzung 


Biologische Pflanzenschutzmittel und 


Biostimulanzien stellen eine sinnvolle 


Ergänzung im Instrumentenkoffer der 


Landwirtschaft dar. Gemeinsam bilden sie die 


Produktfamilie der Biologicals. Diese basieren 


auf natürlichen Stoffen oder stimulieren 


natürliche Prozesse in der Pflanze und gelten 


als besonders umweltverträglich. 


Biologische Pflanzenschutzmittel wirken 


oftmals gezielt gegen einzelne 


Schadorganismen. Neben ihrer spezifischen 


Wirksamkeit zeichnen sie sich durch ihren 


natürlichen Ursprung und ihre gute 


biologische Abbaubarkeit aus (zum Beispiel 


Pheromone). 


Biostimulanzien basieren ebenfalls auf 


natürlichen Materialien wie bspw. 


Pflanzenextrakten und Mikroorganismen. Sie 


erzielen vor allem bei schwierigen 


Umweltbedingungen wie Trockenheit oder 


Nährstoffmangel einen großen Nutzen, etwa 


indem sie das Wurzelwachstum oder 


pflanzliche Stoffwechselprozesse fördern.  


Trotz der großen Potenziale und des 


steigenden Bedarfs sind Biologicals bisher nur 


für vereinzelte Anwendungs-felder verfügbar. 


Ohne innovations-freundlichere 


Rahmenbedingungen wird sich die Lage trotz 


großer Investitionen auch langfristig nicht 


verbessern. 


Für eine größere Verfügbarkeit von 


Biologicals braucht es: 


▪ Ein innovationsfreundliches 


Zulassungssystem 


Für natürliche Wirkstoffe angepasste 


Datenanforderungen und eine angepasste 


Risikoprüfung sowie europaweit 


verbindliche Leitlinien und Standards für 


innovative Produkte.  


 


▪ Ein praxisgerechtes Zulassungsverfahren  


Spielräume in Wirkstoffgenehmigungs- 


und Produktzulassungsverfahren nutzen, 


damit Biologicals (schneller) zugelassen 


werden können. 


 


▪ Rechtssicherheit für die 


Zulassungsfähigkeit von Biologicals 


Rechtsverbindliche Definition für 


biologische Pflanzenschutzmittel und 


Erweiterung der Positivliste für mikrobielle 


Biostimulanzien auf europäischer Ebene. 


 


▪ Fachlich breit aufgestellte Behörden 


Expertise für Risikobewertung und 


Risikomanagement von Biologicals in 


Behörden und Beratung.  


 


▪ Die Förderung von innovativen 


Produkten  


Aktive Forschungs- und 


Entwicklungsförderung vonseiten der 


Politik für innovative Biologicals.
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Der IVA vertritt die Interessen der Hersteller von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Biosti-
mulanzien, Bioziden und Grüner Gentechnik, die ihre Produkte auf dem deutschen Markt 
anbieten.  


 


Der IVA hat seit 2020 vier Verbändedialoge zu den Auswirkungen des Verlusts von chemi-
schen Pflanzenschutz-Wirkstoffen durchgeführt. Sie beschäftigten sich mit der Erfassung 
des Umfangs der Wirkstoffverluste, der zur Verfügung stehenden Alternativen, der künfti-
gen Ausrichtung der Beratung und der Ausbildung im Pflanzenschutz. Der IVA macht sich 
alle in den zu den einzelnen Veranstaltungen veröffentlichten Communiqués getroffenen 
Feststellungen und Aussagen zu eigen (Anlagen 1 bis 4) und leitet daraus seine Position zur 
Fortentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes (IPS) ab: 


Der IVA bekennt sich zum IPS als Grundlage für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Zu-
sammengefasst besagt der IPS, dass nicht-chemische Maßnahmen vorrangig eingesetzt 
werden sollen, um den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige 
Maß („letztes Mittel“) zu reduzieren.  


Die Anzahl der für den chemischen Pflanzenschutz einsetzbaren Wirkstoffe wird aber wei-
terhin rasant abnehmen. Wie bereits an einigen Kulturen erkennbar, wird es in Zukunft 
nicht mehr möglich sein, in einer Vielzahl von derzeit noch in Deutschland angebauten Kul-
turen gegen jeden Schaderreger eine chemische Lösung als letztes Mittel im Sinne des IPS 
anbieten zu können. Dies betrifft nicht nur Kleinstkulturen, sondern bereits auch in erheb-
lich größerem Umfang angebaute Kulturen (Siehe dazu die Engpassanalyse in PS-Info: 
https://www.pflanzenschutz-information.de/).  


Der Landwirtschaft werden aber auf nicht absehbare Zeit keine gleichwertigen Alternativen 
zur Kontrolle von Unkräutern, Pilzen und Schadorganismen zur Verfügung stehen, um ent-
stehende Lücken zu schließen. Dies führt dazu, dass der Werkzeugkasten des Landwirts, 
der die Bekämpfungslösungen enthält, nur noch schwer - wenn überhaupt - vervollständigt 
werden kann.  


Darüber hinaus muss die Landwirtschaft lernen, mit den neuen Anforderungen und damit 
mit neuen Alternativen zu chemischen Pflanzenschutzmitteln umzugehen.  


Dies setzt aber wiederum voraus, dass in Ausbildung, Lehre und Beratung Wissen herange-
bildet wird, das die Landwirtschaft bei der Lösung der neuen Aufgabenstellungen unter-
stützen kann.  


Nach Auffassung des IVA sind weder bzgl. der Auffüllung des landwirtschaftlichen Werk-
zeugkastens noch für Instrumentarien zu dessen Unterstützung bei der Bewältigung der 
neuen Herausforderungen ausreichende Grundlagen geschaffen. Hier besteht konkreter 
und dringender Handlungsbedarf, um den Integrierten Pflanzenschutz zielorientiert fortzu-
entwickeln, d.h. hin zu einem neuen IPS, dem IPSplus. 


 


Der IVA fordert die Verantwortlichen in Politik und Behörden auf, im Bereich der Alterna-
tiven zu chemischen Pflanzenschutzmitteln unverzüglich tätig zu werden und deren Markt-
zugang reibungsloser als bisher zu ermöglichen. Weiterhin sind die erforderlichen Anstren-
gungen bzgl. der künftig erforderlichen Entwicklungen bei der Schädlingsbekämpfung in 
Forschung und Lehre sowie in der Beratung intensiv zu fördern. Im Übrigen muss gelten, 
dass chemische Alternativen nur dann aus dem Markt zu nehmen sind, wenn dafür gleich-
wertige Alternativen verfügbar sind. 
  



https://www.pflanzenschutz-information.de/
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Zur Konkretisierung: Die Weiterentwicklung des IPS zum IPSplus  


Das Konzept des IPS wurde in den 1950er Jahren im Obstbau entwickelt. Seitdem haben 
sich sehr viele Forschergruppen mit dem Thema beschäftigt, und das Konzept wurde auch 
Grundlage für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau sowie im gesamten Pro-
duktions-Gartenbau. Es hat sogar Eingang in das europäische Recht gefunden (Art. 3 Nr. 6 
i.V.m. Anhang III Richtlinie 2009/128/EG). 


Der IPS ist eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen, die das gesamte Anbausys-
tem mit einbeziehen sollen, um die Kulturpflanzen gesund zu erhalten und Erträge zu si-
chern.  


Die Maßnahmen lassen sich dabei in drei Kategorien einteilen:  


1. Vorbeugende Pflanzenschutzmaßnahmen  


2. Bestandskontrolle/Risikoanalyse  


3. Direkte Pflanzenschutzmaßnahmen 


Die vorbeugenden Maßnahmen bilden die Grundlage im IPS und stehen dabei im Vorder-
grund. Zu diesen zählen Anbau- und Pflegeverfahren wie die Gestaltung der Fruchtfolge, 
die Art der Bodenbearbeitung und Düngung, die Wahl des Saatzeitpunkts, die Sortenwahl 
und die Schonung und Förderung von Nützlingen. Vor allem die Gestaltung der Fruchtfolge 
ist ein wichtiges Instrument zur Regulierung des Befallsdrucks.  


Ein weiteres wichtiges Element des IPS ist die Kontrolle des Kulturpflanzenbestands, um 
vor einer Entscheidung über Pflanzenschutzmaßnahmen ein mögliches Auftreten von Scha-
derregern und Unkräutern rechtzeitig zu erkennen und bewerten zu können. Treten Scha-
derreger und/oder Unkräuter in einem ertragsrelevanten Ausmaß auf, muss über eine di-
rekte Bekämpfungsmaßnahme entschieden werden (Risikoanalyse).  


Entscheidungsgrundlage für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von 
Krankheiten und Schädlingen sowie Unkräutern ist die sogenannte „wirtschaftliche Schad-
schwelle“. Der Befallsverlauf wird beobachtet und der Schaderreger wird erst dann be-
kämpft, wenn der Schaden (zum Beispiel Ernteeinbußen) voraussichtlich höher ist als die 
Behandlungskosten.  


Bei der direkten Bekämpfung sollen im Pflanzenbau zunächst alle nicht-chemischen Maß-
nahmen zum Schutz der Kulturen genutzt werden, bevor chemische Pflanzenschutzmittel 
zum Einsatz kommen. Dabei werden vorrangig biotechnische, biologische und physikali-
sche Verfahren eingesetzt. Das Ziel des IPS ist es, chemisch-synthetische Pflanzenschutz-
mittel nur als Ultima Ratio, also als letztes Mittel, einzusetzen und damit auf das notwen-
dige Maß zu begrenzen.  


Zusammengefasst: Auf einer breiten Basis von vorbeugenden Pflanzenschutzmaßnahmen 
folgen konkrete Bestandskontrollen, die über spezifische direkte Pflanzenschutzmaßnah-
men entscheiden, wobei der Einsatz chemisch-synthetischer Mittel als letzte Möglichkeit 
genutzt wird, siehe folgend Abb. 1. 
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Aus: Die allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes, 2021. Die Pflanzenschutzdienste der Länder. Herausgeber: Land-
wirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/35790.html 


 


Die Grundsätze des IPS klingen in der Theorie logisch und machbar, erfordern bei der prak-
tischen Umsetzung aber viel Wissen, und die intensive Bestandsbetreuung ist sehr zeit- und 
arbeitsaufwändig. Vor allem die exakte Identifizierung der Schadursache, ihre Bewertung 
sowie die bedarfsgerechte und termingenaue Applikation von Pflanzenschutzmitteln ist 
aufgrund der Vielzahl von Schaderregern, den komplexen biologischen Zusammenhängen 
und den sehr variablen Umweltbedingungen nicht immer einfach.  


Die fortschreitende Digitalisierung wird hier den IPS entscheidend fortentwickeln und er-
gänzen. Die Weiterentwicklung von computergestützten Prognose- und Diagnosemodellen 
über das Auftreten von Schaderregern, der Einsatz von Sensoren zur Erkennung von Schad-
erregerbefall sowie digitale Entscheidungshilfen, ob und wann eine Pflanzenschutzbehand-
lung notwendig ist, wird in Zukunft den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter optimie-
ren, auch wenn vermutlich weiterhin nur für ausgewählte Schaderreger solche Entschei-
dungshilfen verfügbar sein werden. Weiterhin wird durch die Digitalisierung die gezielte 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Teilflächen möglich, was den Mitteleinsatz pro 
Fläche vermindern kann. 


Aber auch in Zukunft wird der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel, wenn 
auch in geringerem Umfang, unverzichtbar im Ackerbau bleiben, solange keine wirksamen 
nicht-chemischen Alternativen in großen Kulturen in der Praxis verfügbar sind. Denn die 
vorbeugenden Bekämpfungsmaßnahmen des IPS stoßen bei einigen Krankheiten an ihre 
Grenzen (z.B. explosionsartige Befallsentwicklung bei Rosten, samen-/bodenbürtige Krank-
heiten). Alternative direkte Bekämpfungsmaßnahmen haben (noch) nicht die gleiche Wirk-
samkeit. Die Landwirtschaft sieht sich jetzt aber schon einem stetigen Verlust an Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffen gegenüber, und biologische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe unter-
liegen denselben Zulassungsanforderungen der EU VO 1107/2009. Wenn sich hier die Zu-
lassungsanforderungen nicht an die Eigenschaften von biologischen Substanzen anpassen, 
werden nicht-chemische Alternativen kaum auf den Markt kommen.  


Nicht nur der Wegfall von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen wird die Ansprüche an den IPS 
erhöhen. Auch die Herausforderung, die Auswirkungen des Klimawandels sowie den Schutz 
und die Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft im Anbau zu berücksichtigen, 
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werden den IPS für alle Beteiligte komplexer machen. Daher kommen vor allem den vor-
beugenden Methoden des IPS wie einer weiten Fruchtfolge und der Wahl von resisten-
ten/toleranten Sorten sowie Sorten mit hoher Klimaresilienz eine große Bedeutung zu. 
Aber auch die Gestaltung der Agrarlandschaft, nicht nur zur Förderung der Biodiversität, 
sondern auch zur Ausnutzung natürlicher Begrenzungsfaktoren (z.B. Förderung von Nütz-
lingen), wird als Element des IPS wichtiger werden. Nützlingsförderung durch Strukturele-
mente in der Agrarlandschaft wie beispielsweise Sträucher, Hecken, Blühstreifen, nicht be-
wirtschaftete Ecken wird vernetzt auf Landschaftsebene in Kooperation vieler Landwirte 
stattfinden müssen, damit sie erfolgreich ist.  


Ebenso wird die Palette an biologischen Pflanzenschutzmitteln und Mitteln mit geringem 
Risiko größer werden, wohl wissend, dass auch die biologischen Wirkstoffe denselben 
strengen Zulassungskriterien der EU VO 1107/2009 genügen müssen wie die chemisch-syn-
thetischen Produkte. Zudem wird das Portfolio an Betriebsmitteln um Biostimulanzien er-
gänzt, welche die Nährstoffaufnahme fördern und abiotischen Stress reduzieren, was auch 
der Pflanzengesundheit dient.  


Das alles wird also perspektivisch die Möglichkeiten im IPS erweitern. Für einen erfolgrei-
chen Pflanzenbau wird es zukünftig unerlässlich sein, die komplexen pflanzenbaulichen Zu-
sammenhänge, welche zum Auftreten von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen führen, 
wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Auch die Digitalisierung wird dabei eine wichtige 
Rolle spielen, um vom exakten Einsatz und der Auswahl der Betriebsmittel, über die pflan-
zenbauliche Planung des Anbausystems bis hin zur Gestaltung der Agrarlandschaft den 
Landwirt zu unterstützen und die vielen komplexen Zusammenhänge im Pflanzenbau zu-
sammenzuführen. Das wird den integrierten Pflanzenschutz im integrierten Pflanzenbau 
nicht nur stärken, sondern ihn auch erweitern – hin zu einem IPS plus, siehe dazu nachfol-
gende Abb. 2. 
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Kommentare der NAP-Fachgruppe Haus- und Kleingarten zum Entwurf der 


Sustainable Use Regulation (SUR) aus Sicht des Freizeitgartenbaus 


 


Hintergrund 


Die NAP-Fachgruppe Haus- und Kleingarten (HuK) hat sich vor über 10 Jahren zusam-


mengefunden, um die im NAP geforderte sektorspezifische Leitlinie für den HuK-Be-
reich zu formulieren. Im Nachgang haben sich über die Jahre viele weitere Themen 


und Arbeitsschwerpunkte ergeben, und die NAP-Fachgruppe hat sich als wichtiger Für-
sprecher für die Belange des Freizeitgartenbaus etabliert und aufgrund des gewachse-
nen Interesses immer breiter aufgestellt. Der NAP-Fachgruppe werden Frage- und 


Problemstellungen von den in der Gruppe beteiligten Verbänden und Organisationen 
aber auch von Externen aus dem Umfeld der Organisationen des Freizeitgartenbaus 


sowie aus der Weiterbildungs- und Beratungsebene des Freizeitgartenbaus zugeleitet 
mit der Bitte, sich dieser anzunehmen. So auch in Bezug auf die Sustainable Use Re-
gulation (SUR). 


Die Europäische Kommission hat im Juni 2022 den Entwurf einer „Verordnung über 


die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Ver-


ordnung (EU) 2021/2115“ (Sustainable Use Regulation = SUR) vorgelegt. Dazu ge-


hören EU-weite Ziele zur Reduktion des Einsatzes und des Risikos chemischer Pesti-


zide um 50 % bis 2030 im Einklang mit den EU-Strategien „Farm to Fork“, „Biodiver-


sität“ und „Green Deal“. 


Am 21. Februar 2013 veröffentlichte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-


bensmittelsicherheit „Neue Regelungen für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 


für nicht-berufliche Anwender und zur Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich“. 


Somit erfüllt der Freizeitgartenbau schon heute wesentliche Inhalte und Forderungen 


der SUR. Im Verordnungsentwurf der SUR finden sich jedoch Bestimmungen, die aus 


Sicht des Freizeitgartenbaus nicht förderlich sind und sich nachteilig auf die Biodiver-


sität im Haus- und Kleingarten auswirken werden. Auch Freizeitgärtner, die aus-


schließlich natürliche Produkte einsetzen, um biologische Vielfalt in ihrem Garten zu 


erhalten, würden betroffen sein.   
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Kommentare der NAP-Fachgruppe HuK zum Entwurf der SUR 


Wie bereits erwähnt gelten für den Freizeitgartenbau in Deutschland seit 2013 rigide 


gesetzliche Vorgaben für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Das deutsche 


Pflanzenschutzgesetz nimmt in Bezug auf die Vorgaben für den Haus- und Kleingar-


tenbereich eine Vorreiterrolle ein und trägt zu einem maßvollen Umgang mit Pflan-


zenschutzmitteln bei. Risikobehaftete chemische Pflanzenschutzmittel, die Umwelt, 


Ökosystem oder gar die menschliche Gesundheit gefährden könnten, sind schon 


lange aus den Verkaufsregalen verschwunden.  


Der Verordnungsvorschlag enthält zwar nicht explizit das Verbot für die Verwendung 


von Pflanzenschutzmitteln (einschließlich biologischer Produkte, Produkte mit gerin-


gem Risiko usw.) im Haus- und Kleingarten, dennoch würden die Festlegungen zur 


Definition „empfindlicher Gebiete“ auf ein Verbot hinauslaufen. Die Annahme der Ver-


ordnung in der vorliegenden Form hätte für die Praxis zur Folge, dass nichtberufsmä-


ßige Verwender, also Freizeitgärtner im Haus- und Kleingarten, theoretisch zwar zu-


gelassene Produkte zur Verfügung hätten, sie aber tatsächlich nicht anwenden dürf-


ten, da die überwiegende Mehrheit der privaten Gärten in menschlichen Siedlungen 


(siehe CORINE LAND COVER Karte) liegen. Sie fallen somit unter die Definition des 


Artikel 3 Absatz 16 (c) der sensiblen Gebiete. Dies würde bedeuten, dass die Ver-


wendung durch den Verbraucher in unmittelbarer Nähe des Hauses, im Zier- und 


Nutzgarten verboten wäre. 


An dieser Stelle auch der Hinweis, dass die Freizeitgärtner ebenfalls betroffen sind, 


wenn im urbanen Bereich, im öffentlichen Grün der Städte und Gemeinden, die ge-


planten Verordnungen umgesetzt werden. Denn diese betreffen ihr direktes Lebens-


umfeld, angrenzend an die privaten Garten- und Hausflächen. Lebensqualität im ur-


banen wie im dörflichen Bereich hängt sehr davon ab, wie die öffentlichen Freiflächen 


gestaltet sind. Lebendige und vielfältige, gärtnerisch gestaltete Flächen sind wichtig 


für Mensch und Tier. Eine biodiverse Gartenkultur muss erhalten werden. Daneben 


dürfen die zunehmenden Probleme durch invasive Arten oder Quarantäneschädlinge 


nicht außer Acht gelassen werden.  


Die spezifische Situation des HuK-Bereichs zeigt sich an den Bedarfen beim Pflanzen-


schutz. So sind Unkrautvernichtungsmittel im Freizeitgarten verzichtbar, da dort ma-


nuell mit geeigneten Gartengeräten eingegriffen werden kann. Eine ambitionierte 


Strategie bei Forschung und Entwicklung passgenauer Maschinen und Geräte zur Un-


krautbekämpfung ist notwendig, damit auch private Grundstückseigentümer ihrer 


Verkehrssicherungspflicht nachkommen können, wobei auch Menschen mit Handicap 


oder ältere Personen mitberücksichtigt werden sollten. 


Besonders im Kleingartenbereich, aber auch im Hausgarten wird die Möglichkeit zur 


Selbstversorgung wieder mehr genutzt. Die Krisen der letzten Jahre haben ein Um-


denken eingeleitet. Wenn aber die Ernte durch Pilzbefall oder Schneckenfraß unmög-


lich wird, wird der Gärtner in seinen Ambitionen gebremst.  
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Wenn also der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung über die nachhal-


tige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht im Hinblick auf die Definition der 


„empfindlichen Gebiete“ angepasst wird, sind große Probleme bei Anbau und Ernteer-


folg im Privatgarten zu befürchten, da Pflanzenschutzmittel, die nach einer umfas-


senden Bewertung der Sicherheit für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ge-


mäß der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung 1107/2009 für den Verkauf und die Ver-


wendung in diesen nicht-landwirtschaftlichen Bereichen zugelassen sind, nicht mehr 


angewendet werden dürften. Darüber hinaus ist unklar, woher nichtberufsmäßige An-


wender wissen sollen, ob sie in einem der unter Artikel 3 Abs. 16 (c) fallenden „emp-


findlichen Gebiete“ leben, das von der Ausweisung von Corine Land Cover oder einer 


der zahlreichen Datenbanken mit nationalen, regionalen oder lokalen Schutzgebieten 


erfasst wird.  


 


Schlussfolgerungen 


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Verordnungsentwurf in der vorge-


legten Fassung in vielerlei Hinsicht nachteilig auswirken wird. Die im Hinblick auf 


Nachhaltigkeit und Klimaschutz wünschenswerte Eigenversorgung mit Lebensmitteln 


aus dem eigenen Garten ist ebenso gefährdet wie die gewünschte Vielfalt und Bio-


diversität des Lebensraums Garten. 


Haus- und Kleingärten sind wichtig und müssen erhalten werden. Sie erhöhen nach-


weislich die Lebensqualität, bieten Erholung und dienen als Rückzugsort für Menschen 


und Tiere gleichermaßen. Lebendige, strukturreiche Gärten bieten Schutz und Nahrung 


für Insekten, erhöhen die Biodiversität, beeinflussen das Klima positiv, binden CO2, 


tragen zum Bodenschutz bei und dienen der Erzeugung von gesundem, regionalem 


Obst und Gemüse.  


Der Fachgruppe HuK im NAP ist es ein wichtiges Anliegen, dass lebendige, vielfältige 


Gärten als Refugien der Biodiversität im ländlichen wie im urbanen Bereich zur Verfü-


gung stehen. Dabei tritt sie für eine naturgemäße Bewirtschaftung nach den Grunds-


ätzen des integrierten Pflanzenschutzes ein. Dies kann in der formulierten „Sektor-


spezifischen Leitlinie zum integrierten Pflanzenschutz im Haus- und Kleingarten“ 


nachgelesen werden. Dabei kommen der Beratung und Weiterbildung im HuK-Bereich 


eine große Bedeutung zu. Ferner ist es wichtig, dass der Freizeitgartenbau in For-


schung und Entwicklung stärker berücksichtigt wird, damit widerstandfähige Sorten, 


technische Hilfsmittel und Geräte sowie umweltfreundliche und wirksame Verfahren 


des integrierten Pflanzenschutzes, so auch Pflanzenschutzmittel, zur Verfügung ste-


hen.  
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Unser Appell 


Die Fachgruppe HuK im NAP richtet den dringenden Appell an Rat und Parlament der 


EU, den Entwurf der Verordnung zu korrigieren, um die unbeabsichtigten Folgen des 


Kommissionsvorschlags abzuwenden. Praktikable Lösungsvorschläge müssen gefun-


den werden. 


In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass zukünftig der Fokus 


stärker auf Produkte mit geringem Risiko, so genannte low risk-Produkte, gelegt wer-


den soll. Die Industrie ist bereits dabei, wirksame Pflanzenschutzmittel auf Basis von 


low risk-Wirkstoffen zu entwickeln. Aktuell sind zahlreiche Wirkstoffe im Bewertungs-


verfahren, die voraussichtlich auch als low risk eingestuft werden. Jedoch scheinen 


verschiedene nationale Risikominimierungsmaßnahmen, die bei der Produktzulassung 


mit diesen Wirkstoffen vergeben werden (z.B. die Auflage, Handschuhe zu verwen-


den) die Vergabe eines low risk-Status für die betroffenen Produkte zu verhindern. 


An dieser Stelle wünschen wir uns pragmatische Lösungen, damit mehr Low risk-Pro-


dukte zugelassen werden können und den Freizeitgärtnern zur Verfügung stehen. 


Forschung und Entwicklung, Lehre und Ausbildung sowie Beratung und Weiterbil-


dung, was gerade für Freizeitgärtner sehr wichtig ist, müssen ausgebaut werden. Be-


wusstseinsbildung für richtiges Handeln im Haus- und Kleingarten nach den Grunds-


ätzen der guten fachlichen Praxis sowie des integrierten Pflanzenschutzes müssen 


noch stärker gefördert werden. Eine gute Handreichung stellt hier die „Sektorspezifi-


sche Leitlinie zum Integrierten Pflanzenschutz im Haus- und Kleingarten“ dar. 


Im Namen der NAP-Fachgruppe HuK bitte ich eindringlich, den geplanten Entwurf der 
EU-Verordnung noch einmal kritisch unter Berücksichtigung der von uns angeführten 


Sachverhalte zu überprüfen. 


Gerne bringen wir unsere Erfahrungen ein. Die Akteure der NAP-Fachgruppe HuK ste-


hen natürlich für Rückfragen zur Verfügung. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 
Monika Lambert-Debong 
Sprecherin der NAP-Fachgruppe HuK  


Erbringer Straße 47 


66701 Beckingen 


Telefon 06832 / 85 10 


Mobil 0170 / 79 25 79 0 


Telefon dienstl. 06831 / 444 69 110 


Mail: mmdebong@t-online.de 
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Über die NAP-Fachgruppe Haus und Kleingarten (vormals Kasseler Runde 
zum NAP im Haus- und Kleingarten) 


Die NAP-Fachgruppe Haus- und Kleingarten ist aus der Kasseler Runde zum NAP im 


Haus- und Kleingarten, einem seit über zehn Jahren bestehenden Verbund von Akteu-


ren im Sektor Haus- und Kleingarten – einem Zusammenschluss von Repräsentanten 


der Freizeitgartenverbände, von Bundes- und Landesbehörden, Profiverbänden der 


Garten- und Gartenbaubranche sowie der Industrie -, hervorgegangen. Mit der Ände-


rung ist eine engere Anbindung an den NAP und seine Geschäftsstelle erfolgt. Das Ziel 


ist aber gleichgeblieben: Die beteiligten Verbände und Organisationen setzen sich für 


die Erhaltung der Gartenkultur und für die Förderung naturgemäß bewirtschafteter 


Haus- und Kleingärten ein. Dabei sehen die Akteure in der gemeinsamen Weiterent-


wicklung des Integrierten Pflanzenschutzes einen zentralen Erfolgsgaranten im Kampf 


um einen verbesserten Pflanzenschutz und Insektenschutz sowie zur Förderung der 


Artenvielfalt. Sie beraten und schulen Freizeitgärtner und stellen digitale Beratungs-


angebote zur Verfügung. Die NAP-Fachgruppe HuK ist zudem Verfasser der „Sektor-


spezifischen Leitlinie zum Integrierten Pflanzenschutz im Haus- und Kleingarten“. Die 


Leitlinien beschreiben die Umsetzung der Grundsätze des Integrierten Pflanzenschut-


zes im Sinne der EU-Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie 2009/128/EG, unterstützen die 


Einführung des Integrierten Pflanzenschutzes in Praxis und Beratung und fördern die 


Weiterentwicklung von Pflanzenschutzverfahren mit geringen Pflanzenschutzmittelan-


wendungen. Ihre Erstellung und Umsetzung ist im Nationalen Aktionsplan zur nach-


haltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) der Bundesregierung verankert.  


(https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/nachrichtenarchiv/startseite-news-de-


tails/kasseler-runde-2020/,  


https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/leitlinie-


zum-integrierten-pflanzenschutz-im-haus-und-kleingartenbereich/?L=0) 


 


 


Anlage: Liste der Verbände und Organisationen in der NAP-Fachgruppe HuK 


  



https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/nachrichtenarchiv/startseite-news-details/kasseler-runde-2020/

https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/nachrichtenarchiv/startseite-news-details/kasseler-runde-2020/

https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-haus-und-kleingartenbereich/?L=0

https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-haus-und-kleingartenbereich/?L=0
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Verzeichnis der beteiligten Verbände und Organisationen in der NAP Fachgruppe HuK  


 
BHB Handelsverband Heimwerken,  


Bauen und Garten e.V. 


Hohenzollernring 14, 50672 Köln 


www.bhb.org/ 


 


 


 


 


 


Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. 


Platanenallee 37, 14050 Berlin 


www.kleingarten-bund.de/de/ 


 


 
Bundesverband Garten-, Landschafts- und  


Sportplatzbau e.V. 


Alexander-von-Humboldt-Straße 4 


53604 Bad Honnef 


www.galabau.de/ 


 


 
Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. 


Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlin 


www.dgg1822.de/ 


 


 
 
 
 
 


Eigenheimerverband Deutschland e.V. 
Schleißheimer Straße 205 a, 80809 München 
https://www.ehvd.de/ 
 


  
Saarländische Gartenakademie 


Landwirtschaftskammer für das Saarland 


In der Kolling 310, 66450 Bexbach 


www.lwk-saarland.de/pflanze/gartenakademie/ 


 


 
gARTenakademie Sachsen-Anhalt e.V. 


Salzwedler Torstraße 34, 39638 Gardelegen 


www.gartenakademie-sachsen-anhalt.de/ 


 


 


 


 


 


GartenAkademie-Thüringen 


Hinter der Mühle 19, 99095 Erfurt  


http://www.gartenakademie-thueringen.de/ 


 


  
Hessische Gartenakademie 
Brentanostraße 9, 65366 Geisenheim 
www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/ 
 


  
Bahn-Landwirtschaft Hauptverband e.V. 


Südendstr. 44, 76135 Karlsruhe 


www.blw-aktuell.de/ 


 


  
Industrieverband Agrar e.V. 


Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt 


www.iva.de/ 


 


  
Industrieverband Garten (IVG) e. V. 


Wiesenstraße 21 a1, 40549 Düsseldorf 


www.ivg.org/ 


 


  
IBMA D/A e.V. 


Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzen-
schutzmittel in Deutschland und Österreich 
Rispenweg 6, 70599 Stuttgart 


www.ibma-da.org/  


  
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 


Fachbereich 62 – Pflanzenschutzdienst 


Nevinghoff 40, 48147 Münster 


www.landwirtschaftskammer.de 


 


  
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 


Fachbereich Pflanzenschutz 


Thiensen 22, 25373 Ellerhoop 


www.lksh.de 


 


  
Verband der Gartenbauvereine  


in Deutschland (VGiD)  


Hüttersdorfer Str. 29, 66839 Schmelz 


www.gartenbauvereine.de/vgid/ 


 


  
Verband Deutscher Garten-Center e.V. 


Carl-Bosch-Str. 19, 53501 Grafschaft-Ringen 


www.garten-center.de/ 


 


  
 


Verband Wohneigentum e.V.  
Oberer Lindweg 2,  
53129 Bonn 
www.verband-wohneigentum.de/bv/ 
 


  
Zentralverband Gartenbau e.V. 


Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin 


www.g-net.de/ 



http://www.bhb.org/

http://www.kleingarten-bund.de/de/

http://www.galabau.de/

http://www.dgg1822.de/

https://www.ehvd.de/

http://www.lwk-saarland.de/pflanze/gartenakademie/

http://www.gartenakademie-sachsen-anhalt.de/

http://www.gartenakademie-thueringen.de/

http://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/

http://www.blw-aktuell.de/

http://www.iva.de/

http://www.ivg.org/

http://www.ibma-da.org/

http://www.landwirtschaftskammer.de/

http://www.lksh.de/

http://www.gartenbauvereine.de/vgid/

http://www.garten-center.de/

http://www.verband-wohneigentum.de/bv/

http://www.g-net.de/
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Überschreitung der regulatorisch akzeptablen Konzentration (RAK) von 
Pflanzenschutzmitteln in deutschen agrarnahen Kleingewässern - Auswertung 
des öffentlichen Datensatzes des Kleingewässermonitorings (KGM)


Einleitung
▪ Kleingewässermonitoring (KGM) [1]: Zweijährige Pilotstudie 


im Auftrag des Umweltbundesamtes zur Erfassung des 
chemischen und biologischen Zustands kleiner 
Agrarfließgewässer


Ziele des KGM: 


▪ Ermittlung der Gewässerbelastung durch 
Pflanzenschutzmittel (PSM)


▪ Überprüfung der Wirksamkeit von Risikobewertung und  
Risikomanagement bei der Zulassung von PSM 


▪ Ableitung regulatorischer Konsequenzen


▪ Maßnahmen zur Reduktion von PSM-Einträgen


Schlussfolgerungen des KGM:


▪ Regulatorisch akzeptable Konzentrationen (RAK) von PSM-
Wirkstoffen wurden an > 73 % der untersuchten 
Gewässerabschnitte überschritten, was auf eine allgemeine 
Unterschätzung des tatsächlichen Risikos bei der PSM-
Zulassung hindeutet [1] 


▪ Forderung eines 18 m Randstreifen, um Einträge in die 
Kleingewässer zu reduzieren [2]


Fragen des Industrieverband Agrar (IVA):


▪ Erfolgte die Bewertung der PSM-Funde anhand der zum 
Zeitpunkt der PSM-Zulassung gültigen RAK-Werte?


▪ Sind die PSM-Funde auf unmittelbare Einträge aus 
landwirtschaftlichen Flächen (z. B. Run-off) zurückzuführen? 


Material und Methoden
▪ Auswertung der öffentlich zugänglichen KGM-Daten [3]: 101 


Gewässerabschnitte, regelmäßige Schöpfproben sowie 
Sammelproben ausgelöst durch einen Anstieg des 
Wasserpegels > 5 cm über Trockenwetterpegel (Event-
Sammelproben), Analyse auf PSM, Biozide, Arzneimittel, 
Industriechemikalien und Abwassermarkern


▪ Vergleich der PSM-Funde mit RAK-Werten: KGM-RAK [1], 
BVL-RAK (gültige RAK zum Zeitpunkt der Zulassung, aus BVL 
Zulassungsberichten) [4]


Ergebnisse


RAK-Überschreitungen


▪ KGM- und BVL-RAK unterscheiden sich für ungefähr 75 % 
aller PSM-Wirkstoffe mit KGM-RAK-Überschreitungen [1] 
(Tabelle 1)


▪ BVL-RAK wurden bei 85 % (Schöpfproben) bzw. 75 % (Event-
Sammelproben) der PSM-Wirkstoffe nicht überschritten 
(basierend auf Grundlage der Daten aus [1])


▪ Teilweise zeitgleiche Messung von Schöpf- und Event-
Sammelprobe. Eine Überschreitung spiegelt daher die Folge 
eines Starkregenereignisses wider und sollte nicht den 
Schöpfproben zugeordnet werden (Tabelle 1)


▪ Die Gesamtzahl der Überschreitungen im Vergleich zur KGM- 
Auswertung ungefähr 50 % niedriger (Tabelle 1)


Vielfältige Ursachen der unterschiedlichen RAK-Werte


▪ KGM-RAK wurde mittels eines zweiten Sicherheitsfaktors 
(SF) von 3 aus ökotoxikologischen Studien abgeleitet


▪ KGM-RAK berücksichtigt nicht entlastende (Higher-Tier)-
Studien (z.B. Metamitron oder 2,4D)


▪ KGM-RAK berücksichtigt nicht Daten aus EU-Dokumenten 
(z. B. Acetamiprid)


Quelle der PSM-Einträge in die Kleingewässer


▪ Einträge von PSM aus Kläranlagen wurde bereits in früheren 
Studien nachgewiesen [5], [6]


▪ Laut KGM wurden in 78 % der untersuchten Probestellen in 
2018 Einträge aus urbanen Quellen gefunden [1]


▪ Diese Probestellen wiesen toxische Effekte in fünf 
unterschiedlichen in vitro Bioassays auf, wobei nur ein 
kleiner Teil der Effekte (< 8 %) auf die gemessenen 
Chemikalien (d. h. PSM, Arzneimittel und 
Industriechemikalien) zurückzuführen war [7]


▪ Punktquellen (wie z. B. Kläranlagen oder Hofabläufe) 
wurden als Ursache der PSM-Funde bei der Ableitung 
regulatorischer Konsequenzen nicht betrachtet


▪ Um mögliche Punkteinträge (z. B. Abwässer oder 
Hofabläufe) auszuschließen, sind Standortbegehungen ein 
geeignetes Mittel (siehe Abbildung 2, gemeinsame 
Standortbegehung von IVA und Landwirtschaftskammer 
NRW) 


▪ Standortbegehungen sollten mit den Landwirten, den 
Landwirtschaftskammern, Experten aus Industrie, sowie 
Behördenvertretern des UBA und BVL erfolgen


Industrieverband Agrar e. V. (IVA) · Mainzer Landstraße 55 · 60329 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 2556-1281 · Fax: +49 69 2556-1298 · E-Mail: service.iva@vci.de · www.iva.de


Referenzen / Mehr dazu:
[1] Liess et al. (2022) Abschlussbericht Kleingewässermonitoring, UBA Texte 07/2022 
[2] Vormeier et al. (2023) Water Research 231, 119627 
[3] Liess et al. (2021) The lowland stream monitoring dataset (KGM), PANGAEA, 931673
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Substanz
KGM-RAK 


[µg/L]
Zulassungs-RAK 


[µg/L]


Schöpfprobe (SP) Event-Sammelprobe (ESP)


KGM RAK-
Überschreitung


BVL RAK- 
Überschreitung


KGM RAK-
Überschreitung


BVL RAK- 
Überschreitung


2,4-D 1,1 1,1 0 0 1 1
Acetamiprid 0,018 0,196 2 0 10 2
Azoxystrobin 0,55 0,95 2 (-1) 2 (-1) 5 3
Bromoxynil 0,25 0,25 1 (-1) 1 (-1) 6 6
Clothianidin 0,007 0,01 30 (-4) 22 (-3) 50 41
Cyazofamid 0,77 1,1 0 0 1 1
Dichlorprop-P 5,2 2,03 1 (-1) 1 (-1) 2 3
Diflufenican 0,025 0,11 3 (-1) 1 (-1) 14 1
Dimethenamid-P 1,52 2,4 2 (-1) 0 10 6
Dimethoat 4 4 1 1 0 0
Dimoxystrobin 0,0316 0,41 3 (-2) 0 7 0
Epoxiconazol 0,46 0,43 1 (-1) 1 (-1) 4 4
Ethofumesat 15,6 24 0 0 2 0
Fipronil 0,00077 0,00077 47 (-3) 47 (-3) 43 43
Florasulam 0,118 0,118 1 1 0 0
Flufenacet 12 2,4 0 0 1 1
Foramsulfuron 0,034 0,095 3 2 12 8
Imidacloprid 0,009 0,6 20 (-1) 1 31 0
Iodosulfuron 0,045 0,079 1 1 0 0
Isopyrazam 0,258 0,287 1 (-1) 1 (-1) 3 3
Lenacil 0,35444 1,06 3 (-1) 0 17 0
MCPA 4,33 90 2 (-1) 0 5 0


Mecoprop 0,9 160 0 0 3 0
Mesotrione 0,77 0,77 2 (-1) 2 (-1) 7 7
Metamitron 38 373,3 0 0 2 0


Methiocarb 0,01 0,01 8 8 32 32
Nicosulfuron 0,09 0,11 5 (-2) 4 (-2) 18 15
Pethoxamid 2,67 2,67 3 (-1) 3 (-1) 4 4
Picoxystrobin 0,057 0,65 1 0 1 0
Pirimicarb 0,17 0,09 2 3 7 8
S-Metolachlor 1,22 10 4 0 12 4
Spinosad 0,062 0,062 2 2 0 0
Spiroxamine 0,2 0,2 1 (-1) 1 (-1) 1 1
Tebuconazol 0,625 0,578 1 1 1 2
Terbuthylazin 1,9 3,3 5 (-1) 5 (-1) 18 14
Thiacloprid 0,004 0,31 51 (-8) 5 (-1) 117 4
Thiamethoxam 0,043 0,265 5 0 13 4


Gesamtzahl Überschreitungen  214 / 181 116 / 97 460 218


Probe-
stelle


Abwasser-Marker [µg/L] RAK-
Überschreitungen


Substanzen mit RAK-Überschreitungen 
(Anzahl bei ≥ 2 Überschreitungen)


Oxypurinol 2-BTSA Saccharin Metformin SP ESP ∑
S14 0       4,1 0       0,6 0       0,8 0       3,6 0 5 5 Foramsulfuron (2)  Clothianidin, Dimethenamid, Nicosulfuron


S31 0       4,7 0       1,6 0       0,6 0       0,2 2 3 5 Thiacloprid (4), Fipronil


S40 0 0       1,4 0       2,9 0 2 3 5 Clothianidin (4), Pirimicarb


S41 0 0       0,4 0       12,0 0       0,3 0 5 5 Bromoxynil, Epoxiconazole, Mesotrion, Methiocarb, Terbuthylazine


S56 0       2,7 0,05       1,8 0       1,5 0       10,0 2 3 5 Fipronil


S67 0       27,4 0,04       0,7 0,5       0,7 0,1       2,8 0 5 5 Clothianidin, Foramsulfuron, Mesotrion, Methiocarb, Nicosulfuron


S74 0 0       0,9 0       2,2 0       0,8 1 4 5 Methiocarb (3) Clothianidin, Fipronil


S80 0       5,2 0       1,6 0       0,6 0,008       0,6 1 4 5 2,4D, Clothianidin, Mesotrion, S-Metolachlor, Terbuthylazin


S10 0       29,2 0       1,6 0       0,7 0,3       2,4 2 4 6 Fipronil (4), Mesotrion, Nicosulfuron


S25 0 0       1,3 0       0,8 0       0,4 0 6 6 Clothianidin, Dimethenamid, Foramsulfuron, Lenacil, Methiocarb, Terbuthylazin


S39 0       1,9 0       1,9 0       2,7 0       4,1 3 3 6 Clothianidin (2), Lenacil (2), Methiocarb, Pirimicarb


S32 0 0,03       1,6 0       1,4 0 2 6 8 Clothianidin (5), Thiamethoxan (2), Fipronil


S55 0       2,9 0       4,5 0       1,7 0,01       12,0 4 4 8 Fipronil (6), Clothianidin, Methiocarb


S60 0       9,2 0       2,4 0       2,0 0       16,8 6 2 8 Fipronil (5), Clothianidin, Imidacloprid, Methiocarb


S43 0-14,9 0       3,8 0       3,3 0       0,7 1 8 9 Clothianidin (3), Lenacil (2), Pirimicarb (2), Fipronil, Methiocarb


S57 2,5-40,3 0,9       4,6 0       9,0 0,7       68,1 7 2 9 Fipronil (8), Azoxystrobin, Thiacloprid


S78 0 0       0,2 0 0 0 10 10
Terbuthylazin (3), Clothianidin (2), Nicosulfuron (2), Bromoxynil, Mesotrion, 


 S-Metolachlor


S59 0       10,3 0,2       2,4 0       3,6 0,04       3,9 8 4 12 Fipronil (10), Methiocarb, Tebuconazole


S38 0-2,5 0       0,1 0 0 3 12 15
Clothianidin (5), Pirimicarb (3), Lenacil (2), Methiocarb (2), Terbuthylazin (2),   


 Nicosulfuron


S35 0       10,8 0       2,8 0       2,1 0       0,2 4 13 17
Clothianidin (8), Pirimicarb (3), Flufenacet, Lenacil, Nicosulfuron, Tebuconazole,  


 Terbuthylazin, Thiamethoxan


S83 0-8,3 0       3,3 0       0,5 0       0,05 3 16 19
Clothianidin (5), Pethoxamid (3), Terbuthylazine (3), Nicosulfuron (3),  


 Foramsulfuron (2), Acetamiprid, Bromoxynil, Dimethenamid-p


S98 0       55,9 0,2       1,3 0       1,8 0       4,0 3 16 19 Fipronil (17), Methiocarb, Pirimicarb


S85 0       24,5 0       5,8 0       1,1 0       1,0 15 32 47


Nicosulfuron (6), Azoxystrobin (4), Dichlorprop-P (4), Epoxiconazole (4), Fipronil (4),  
Isopyrazam (4), Clothianidin (3), Thiacloprid (3), Bromoxynil (2), Diflufenican (2),  
Mesotrion (2), Pethoxamid (2), Spiroxamin (2), Terbuthylazin (2), Florasulam,  
Spinosad, Tebuconazole


Tabelle 1 PSM-Funde im Rahmen des KGM – RAK-Überschreitung in Schöpf- und Event-Sammelproben: Vergleich KGM-RAK [1] und RAK aus BVL-Zulassungsberichten [4]


Tabelle 2 Auftreten von Abwassermarkern an Probestellen mit mehr als 5 RAK-Überschreitungen (basierend auf Zulassungs-RAK) in den untersuchten Kleingewässern


RA-Tier: Tier 1 = Standardstudie;              Tier 2b = Species-Sensitivity-Distribution;               Tier 3: Mesokosmos-Studie              SF = Sicherheitsfaktor         Zahl in Klammer (-X) = Messung ESP/SP am gleichen Tag       
SP = Schöpfprobe        ESP = Event-Sammelprobe nach Anstieg des Wasserpegels > 5 cm über Trockenwetterpegel


RAK = Regulatorisch Akzeptable Konzentration      SP = Schöpfprobe        ESP = Event-Sammelprobe nach Anstieg des Wasserpegels > 5 cm über Trockenwetterpegel      2-BTSA = 2-benzothiazolesulfonic acid
Hinweis auf Abwassereintrag = Probenstellen mit Abwassermarker > 1 µg/L


Diskussion und Schlussfolgerung
▪ Die vom UBA zur Beurteilung der Funde zugrunde gelegten 


RAK-Werte stimmen größtenteils nicht mit den im 
Zulassungsverfahren festgesetzten RAK-Werten überein. 
Letztere sind maßgeblich für Gebrauchsanleitung und 
sachgerechte Anwendung in der Landwirtschaft


▪ Die Quellen der PSM-Einträge (diffuse vs. punktuelle Einträge) 
wurden nicht differenziert betrachtet, wie es für eine 
Beurteilung des Zulassungsverfahren und der Effizienz der im 
Fokus stehenden Randstreifen Grundvoraussetzung ist


▪ Schlussfolgerungen zum Zulassungsverfahren (beispielsweise 
[1], [3]), welche auf fehlerhaften RAK-Werten und/oder 
fehlender Differenzierung von diffusen und punktuellen 
Einträgen basieren, sind fragwürdig


▪ Ein weiterer Dialog aller Interessenbeteiligter ist dringend 
erforderlich 


Abbildung 2: Standortbegehungen in NRW (Kläranlagen-Überlauf, Durchstich 
Gewässerschutzstreifens, Einlauf einer kommunalen Kläranlage).


Beispiel Fipronil


▪ Große Anzahl an RAK-Überschreitungen (Tabelle 1) 


▪ Einsatz überwiegend als Biozid und Tiermedizin        Einträge 
aus der Landwirtschaft eher unwahrscheinlich


▪ Tritt an Probestellen mit mehr als 5 RAK-Überschreitungen 
immer zusammen mit Abwassermarkern auf (Tabelle 2)


[4] BVL (2023) Zulassungsberichte, Zugang online via www.bvl.de (oder Liste nach Rücksprache beim IVA erhältlich)
[5] Münze et al. (2017) Science of The Total Environment, 599-600:387-399
[6] Franck (2022) Erfassung der Einträge von Pestiziden aus Kläranlagen und Siedlungsentwässerungen in
      Hessen, Masterarbeit, Hochschule RheinMain 
[7] Neale et al. (2020) Science of The Total Environment, 54(13), 8280–8290
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Zweijährige Pilotstudie (2018-2019) des UFZ im Auftrag des Umweltbundesamtes zur 
Erfassung des chemischen und biologischen Zustands kleiner Agrarfließgewässer 
(Bericht: Liess et al., 2022)


Ziele 


1) Bewertung des Belastungszustands  der Gewässer mit Pflanzenschutzmitteln (PSM)


2) Quantifizierung der Relevanz der PSM-Belastung für den ökologischen Zustand


3) Überprüfung, inwiefern das in der Zulassung angestrebte Schutzniveau erreicht wird


4) Überprüfung der Annahmen und Qualität der Risikobewertung und des Risikomanagements 


5) Erprobung der Umsetzbarkeit des Monitoringkonzepts


03.05.2024 © Fraunhofer IME2


Das Kleingewässermonitoring von UFZ und UBA
Ziele
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https://www.ufz.de/kgm/index.php?de=44480
© gaiac


▪ 86 „Agrarstandorte“mit > 20 % 


landwirtsch. Nutzung im EZG (Mittel: 76 %)


▪ 15 „Waldstandorte“:


< 20 % Landwirtschaft im EZG


12 davon mit > 98 % Wald


Das Kleingewässermonitoring von UFZ und UBA
Methoden


Makroinvertebratendaten von 
101 Messstellen (MST) ausge-
wertet (11 MST 2018 & 2019 )


Schöpf- und ereignisbezogene 
Wasserproben


Analyse von ca. 100 PSM-
Wirkstoffen und Metaboliten


Analysen von Nährstoffen, 
Metallen, Pharmazeutika und 
anderen Stoffen und 
Gewässerparametern
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Das Kleingewässermonitoring von UFZ und UBA
Schlussfolgerungen in Liess et al. 2021


▪ Primär ist die PSM-Belastung für die Zusammensetzung 


der Wirbellosengemeinschaften verantwortlich


▪ Die derzeitige Zulassung von PSM unterschätzt das 


tatsächliche ökologische Risiko


▪ Aus dem Monitoring abgeleitete Schwellenwerte für 


PSM-Konzentrationen gewährleisten einen 


angemessenen Schutz der Lebensgemeinschaft der 


Fließgewässer
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Die Schlussfolgerungen basieren auf einer Auswertung mit SPEARpesticide


„SPEARpesticide ist optimiert als Bioindikator für landwirtschaftliche Pestizide mit typisch kurzfristiger Pulsbelastung im 


Fließgewässers.“(https://www.ufz.de/index.php?de=38122)


▪ Makroinvertebraten-Arten werden entweder als Species at Risk (SPEAR) oder nicht-SPEAR eingestuft:


▪ Es wird der Anteil der Abundanzen der SPEAR-Arten an der Gesamtabundanz bestimmt:


                                 SPEARpesticide = log(Abundanz der SPEAR-Taxa) / log(Abundanz alle Taxa)


Eigenschaften einer ArtPhysiologische 
Empfindlichkeit


Exposition
Generations-


zeit
Migrations-


fähigkeit


Ist die Art empfindlich 
gegenüber organischen 
Chemikalien?


Ist die Art zwischen Mai und 
August im Gewässer und 
somit exponiert?


Braucht es mindestens ein 
halbes Jahr bis eine neue 
Generation da ist?


Kann die Art aus anderen 
Gewässerabschnitten 
zuwandern?


Ja Ja Ja Nein
SPEAR
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Zentrales Ergebnis ist die Regression des SPEAR-Index gegen PSM-Belastung
Liess et al. 2021


TU


TU = Toxic Unit = Gemessene Konzentration / EC50 von Daphnia magna oder Chironomus
Höchste TU je Messstelle als Maß für die PSM-Belastung


SPEAR-Werte
wurden auf den 
Median von 5 
Referenzstandorten
(Wald) normiert, 
um 5 Güteklassen
angeben zu können


Aus der Abb. wird 
abgeleitet, dass erst 
bei Konzentrationen 
kleiner ca. EC50 / 2000 
ein guter SPEAR-Status 
erreicht wird. 


Lineare Regression Multiple lineare Regression
R² = 0,43 R² = 0,61
 am besten erklärt durch 


TUmax (log)


EC50
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https://www.ufz.de/newsletter/ufz/Dezember2021/index.html#4 


Aber…


PSM sind nicht der einzige Stressor und SPEARpesticides ist auf PSM 


optimiert 


Andere Indizes für die Makroinvertebraten werden eher durch 


andere Faktoren erklärt:


▪ Beispiel: Der Anteil an Eintags-, Stein- und Köcherfliegen (%EPT-Index) hat 


eine ähnlich gute multiple Regression (R² = 0.60) wie SPEAR, wird aber am 


besten durch Strukturdefizite erklärt


Ziel des Projektes war daher die Analyse der 


Makroinvertebratendaten ohne vorherige Bewertung der Taxa:


1. Unterscheiden sich die landwirtschaftlichen und nicht-


landwirtschaftlichen Stellen hinsichtlich der Umweltfaktoren?


2. Welchen Einfluss haben die Umweltfaktoren auf die 


Lebensgemeinschaft?


3. Wie groß ist dabei der Einfluss der PSM-Belastung?
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Die KgM-Daten stehen in einem digitales Bibliothekssystem zur Verfügung







Seite 03.05.2024 © Fraunhofer IME9


Unterscheiden sich die Standorte in Bezug auf die Umweltfaktoren?
Hauptkomponentenanalyse der Faktoren: Symbole = Standorte, Pfeile = Umweltfaktoren


▪ Abtrennung der Waldbäche durch Umweltfaktoren


▪ PSM-Belastung (TUppp) läuft entlang der Hauptachse und 


zeigt an, dass in den Waldstandorten die PSM- Belastung 


geringer als in den Agrarstandorten ist


▪ Nährstoffgehalte und Metalle, Sauerstoffgehalt und 


Strukturparameter trennen sowohl innerhalb der Gruppen als 


auch zwischen Wald- und Agrarstandorten


• Landwirtschaftliche MST


▲ Nicht-landwirtschaftliche MST


▪ Referenzstandorte


TUppp
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Unterscheiden sich die Standorte in Bezug auf die Umweltfaktoren?
Univariate Vergleiche


▪ Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen für 


Gewässerstrukturgüte, Sauerstoffgehalt, Cu und Zn sowie 


Nährstoffgehalte


➢Wald- und Referenzstandorte sind nicht nur in Bezug auf PSM-


Belastung „besser“ als die Agrarstandorte
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Korrespondenzanalyse der MI-Daten mit automatisch selektierten Umweltfaktoren als 


erklärende Variablen (Kanonische Korrespondenzanalyse)


▪ Makroinvertebratengemeinschaften in Wald- und Agrarbächen 


werden abgetrennt, es gibt aber Überlappung


▪ Alle Faktoren zusammen erklären 18 % der Gesamtvarianz 


▪ Die 6 selektierten signifikanten (p<0.05) Faktoren erklären insgesamt 


9 % der Gesamtvarianz: 


Sauerstoffgehalt, Gewässerstrukturgüte-Sohle, pH, TUmetal, 


GStG-Land und Fließgeschwindigkeit 


▪ TUppp als Indikator für PSM-Belastung wird nicht automatisch 


ausgewählt


▪ Wenn nur TUppp als Faktor berücksichtig wird, erklärt TUppp


▪ 1.8 % der Varianz aller Standorte (p=0.002)


▪ 1.3 % der Varianz der Agrarstandorte (p=0.09)


• Landwirtschaft


➢ Wald


▪ Referenz (Wald)
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Zusammenfassung


1. Unterscheiden sich die landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen Standorte hinsichtlich der Umweltfaktoren?


Ja, es gibt signifikante Unterschiede in PSM-Belastung zwischen Agrar- und Waldstandorten, aber auch in Gewässerstrukturgüte, 


Sauerstoffgehalt, Metallkonzentrationen und Nährstoffgehalt


2. Welchen Einfluss haben die Umweltfaktoren auf die Lebensgemeinschaft der Makroinvertebraten?


   Die Struktur der Lebensgemeinschaft wird am besten durch Sauerstoffgehalt, Gewässergüte, pH, Fließgeschwindigkeit und 


Metallbelastung erklärt. Allerdings werden dadurch nur 9 % der Gesamtvarianz erklärt.  


3. Wie groß ist dabei der Einfluss der Pflanzenschutzmittebelastung?


Gering. TUppp erklärt einen nicht signifikanten Anteil von 1.3 % der Gesamtvarianz in den Agrarstandorten. 
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Schlussfolgerungen


▪ Aus Analysen mit SPEARpesticide kann man nicht schließen, dass PSM der primäre Stressor 


für die gesamte Lebensgemeinschaft darstellen („we revealed for the first time the prime 


relevance of agricultural pesticide pressure for the composition of invertebrate 


communities”*). 


Die Wahl des Index beeinflusst das Ergebnis und nur wenig der Varianz der 


Artabundanzen wird durch die PSM-Belastung erklärt.


▪ Da die PSM-Belastung nicht der einzige Stressor ist, führen niedrigere PSM-Belastung 


bzw. niedrigere regulatorische Schwellenwerte nicht automatisch zu höherer 


ökologischer Qualität der Gewässer, solange nicht z. B. auch die Gewässerstruktur 


verbessert wird


▪ Nichtsdestotrotz, Monitoringdaten sind notwendig, um den aktuellen Zustand der 


Gewässer zu beurteilen und aktuelle  Risikoabschätzungen und Risikominderungs-


maßnahmen zu überprüfen


* Liess et al. 2021:https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117262 © UFZ, https://www.ufz.de/kgm/index.php?de=44371 
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70 % der landwirtschaftlichen 
Messstellen wiesen Werte unter 8 
mg/L auf und befanden sich somit im 
nicht akzeptablen Bereich (Graw 
2011). 


Sauerstoff


Nährstoffe Cu


Zn
Gewässerstruktur


Unterschiede zw landw. und nicht landwirtsch. Standorte (aus UBA Bericht)
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Metalle sind ein weiterer chemischer Stressor


Nach Toxic Units auf der Basis von akuten LC50 für Daphnia magna ist die Metallbelastung fast immer höher als die PSM-Belastung. 


Kritisch sind vor Cu und Zn.


Cu As Zn Pb Hg Cd


LC50 D.m. 26.3 3800 617 398 56 55


UQN UQN only for sediment 7.2 0.07 0.45


max MEC 35.8 46.9 463 8.59 1.11 0.57


MoS 0.73 81.02 1.33 46.33 50.45 96.49


n > LC50/10 72 0 19 0 0 0


Aus dem Bericht: Die Verteilung zeigt, dass vor allem Kupfer und Zink in besonders 
toxischen Konzentrationen vorliegen, mit Werten nahe am LC50-Wert (log TU = 0) 
(Abbildung 25 oben rechts und unten rechts). Dahingegen befinden sich der Median der 
gemessenen Arsen-, Quecksilber-, Blei- und Cadmiumkonzentrationen um drei bis vier 
Größenordnungen unter dem LC50-Wert (Abbildung 25).
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Abbildung 57: Verteilung verschiedener Umweltparameter für die vier 


Kategorien (i) SPEARpesticides akzeptabel bei RAK-Unterschreitung, (ii) 


SPEARpesticides inakzeptabel trotz RAK-Unterschreitung, (iii) 


SPEARpesticides akzeptabel trotz RAK-Überschreitung und (iv) 


SPEARpesticides inakzeptabel bei RAK-Überschreitung. Signifikanztests (t-


Test bei Normalverteilung, sonst Wilcoxon-Mann-Whitney-Test) zur 


Ermittlung statistisch signifikanter Unterschiede hinsichtlich der 


Umweltparameter wurden für die mit schwarzen Klammern versehenen 


Zweierpaare durchgeführt (kein *: p > 0,05; *: p < 0,05; ***: p < 0,001). Es 


werden nur Umweltparameter mit signifikanten Unterschieden dargestellt.


Liess et al 2023 ----UBA Texte 63/2023 


Signifikante Unterschiede zw. „guten“ SPEAR Sites bei RAC-Unterschreitung 


und ‚schlechten‘ SPEAR sites trotz RAK-Unterschreitung bei Strukturgüte, 


Nährstoffgehalt und Sauerstoffgehalt und Metallbelastung 


=> Einfluss anderer Faktoren als nur Pestizide?
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Indirekte Korresponenzanalyse: Ordination nur der MI-Daten (ohne Faktoren)
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Regulatorisch Akzeptable Konzentrationen von PSM wurden oft überschritten
In ca. 80 % der landwirtschaftlichen Standorte mindestens 1mal, in ca. 40 % mehr als 5mal.


Mögliche Gründe nach Liess et al. 2021


- Fehlerhafte Expositionsmodellierung in der Zulassung inkl. 


Überschätzung von Risikominderung


- Keine Berücksichtigung multipler Applikationen im EZG


- Verwendung von niedrigeren RACs als für die Zulassung gültig waren (8 


a.s.)


- Andere Eintragsquellen


- Fehlanwendungen


(RAC Überschreitung auch an 3 Standorten mit kaum Landwirtschaft im EZG)


Gründe der RAC-Überschreitungen noch unklar.


Bei deutlichen RAC-Überschreitungen sind Effekte erwartbar => 


kein Hinweis auf falsche RAC-Abschätzung.


RAC exceedances per site and year ( n = 95). 


Substance-related RAC ( n = 296) for the 20 a.s with most exceedances


1 instead 0
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